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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

In der Herbstsession 2021 begann der Ständerat mit der Differenzbereinigung bei der
Harmonisierung der Strafrahmen. Dabei schloss er sich in zwei umstrittenen Punkten
dem Nationalrat an. Einerseits verzichtete die Ständekammer nun darauf, den Wortlaut
von Art. 42 StGB anzupassen, sodass bei Ersttäterinnen und Ersttätern mit günstiger
Prognose weiterhin «in der Regel» eine bedingte Strafe verhängt wird und nicht nur
verhängt werden «kann». Die Kommissionsminderheit hätte mit der Änderung den
Entscheidungsspielraum für das Gericht vergrössern wollen, wie deren Vertreter Stefan
Engler (mitte, GR) erklärte. Die Mehrheit beantragte, dem Nationalrat zu folgen und
beim geltenden Recht zu bleiben, weil damit eine Anpassung von 2007 rückgängig
gemacht würde, «obwohl die damalige Praxis betreffend Ersttäter mit der gleichen
Begründung wie heute kritisiert wurde», wie Bundesrätin Karin Keller-Sutter anmerkte.
Mit der Kann-Bestimmung schriebe man nur wieder etwas ins Gesetz, «was schon
damals nicht so funktioniert hat, wie Sie es sich wünschen», kritisierte auch Mathias
Zopfi (gp, GL). Der Entscheid, die Änderung fallen zu lassen, fiel bei 20 zu 20 Stimmen
mit Stichentscheid des Ratspräsidenten Alex Kuprecht (svp, SZ). 
Andererseits stimmte der Ständerat mit 33 zu 7 Stimmen bei einer Enthaltung dem
Beschluss seiner Schwesterkammer zu, im sogenannten Raserartikel (Art. 90 Abs. SVG)
die Mindeststrafe zu streichen. Dass bei Raserdelikten immer eine Freiheitsstrafe von
mindestens einem Jahr, wenngleich möglicherweise bedingt, ausgesprochen werden
müsse, sei im Vergleich zu anderen Strafrahmen unverhältnismässig. Selbst bei
Vergewaltigungen seien kürzere Strafen möglich, und beim Raserdelikt werde allein die
Gefährdung anderer geahndet, ohne dass es zu einem Unfall mit Verletzten oder Toten
gekommen sei, so die Argumente für die Abschaffung der Mindeststrafe. EJPD-
Vorsteherin Karin Keller-Sutter zeigte sich mit der Begründung einverstanden und
erklärte, der Bundesrat schlage mit der Revision des SVG ebendiese Änderung vor. Sie
hatte den Ständerat allerdings vergebens gebeten, jener vom UVEK erarbeiteten Vorlage
nicht vorzugreifen und die Änderung dort vorzunehmen anstatt bei der
Strafrahmenharmonisierung.
Ebenfalls übernahm die Kantonskammer das Konzept des Nationalrates, das bei Gewalt
und Drohung gegen Behörden und Beamte aus einem zusammengerotteten Haufen
heraus zwischen Gewalt an Personen und Gewalt an Sachen unterscheidet. Wer aus
einer Zusammenrottung heraus Gewalt an Personen verübt, wird künftig mit
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu drei Jahren bestraft. Geldstrafen sind nur noch
bei Gewalt an Sachen möglich, wobei auch hier die Mindeststrafe auf 90 Tagessätze
angehoben wurde (bisher 30). Fest hielt der Ständerat indessen an seinem Beschluss,
dass bei Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte – unabhängig von einer
Zusammenrottung – grundsätzlich eine Freiheitsstrafe auszusprechen sei und
Geldstrafen nur noch in Bagatellfällen möglich sein sollen. Der Nationalrat hatte dies
abgelehnt.
Für erstaunlich umfangreiche Diskussionen sorgte die Parallelität von Geld- und
Freiheitsstrafen, also dass eine Mindestgeldstrafe von beispielsweise 30 Tagessätzen
auch immer eine Mindestfreiheitsstrafe von 30 Tagen bedeutet. Erstaunlich deshalb,
weil sich der Rat bezüglich der Parallelität einig war und nur noch darüber diskutierte,
ob dieser Aspekt ausdrücklich ins Gesetz geschrieben werden muss. Der Nationalrat
hatte nicht gutgeheissen, dass der Ständerat dies im Gesetz explizit festhalten wollte.
Auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter sprach sich gegen die entsprechende Ergänzung
aus; dies sei «nicht nötig, da solche Zweifel weder in der Praxis noch in der Lehre
bestehen». Mit 27 zu 11 Stimmen entschied sich der Ständerat dennoch dafür, diese
Parallelität ausdrücklich niederzuschreiben. Der mit der Mehrheit stimmende Andrea
Caroni (fdp, AR) wunderte sich denn auch etwas schalkhaft über die intensive
Diskussion darüber, «ob man das, worüber man sich ja eigentlich einig ist, jetzt auch ins
Gesetz schreiben soll oder nicht». Mit einigen weiteren kleineren Differenzen übergab
die Ständekammer das Geschäft wieder an den Nationalrat. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.09.2021
KARIN FRICK
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In der Sommersession 2022 befasste sich der Ständerat als Erstrat mit der Revision des
Sexualstrafrechts. Unbestritten war, dass die Reform notwendig sei, weil die geltenden
Normen nicht mehr zeitgemäss seien. Sowohl im Rat als auch in den Medien war
vielerseits von einem «Quantensprung» die Rede. Der Rat trat denn auch ohne
Gegenantrag auf das Geschäft ein. Auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter bezeichnete
die Abschaffung des Nötigungselements beim Vergewaltigungstatbestand als
«Meilenstein». Gleichzeitig warnte sie aber davor, zu hohe Erwartungen in diese
Revision zu setzen: Sie sei zwar «ein wichtiger Schritt», werde aber
«Beweisschwierigkeiten bei Sexualdelikten als typische Vieraugendelikte nicht
beseitigen».

Kernpunkt der Revision war die Neufassung der Tatbestände der sexuellen Nötigung
und der Vergewaltigung (Art. 189 und 190 StGB). So war denn auch die Debatte im
Ständerat geprägt von der Frage, wann eine Vergewaltigung eine Vergewaltigung ist bzw.
ob eine sexuelle Handlung strafbar sein soll, wenn sie «gegen den Willen» oder aber
«ohne Einwilligung» der betroffenen Person vorgenommen wird. Während sich der
Bundesrat und die Mehrheit der RK-SR für die Widerspruchslösung aussprachen («Nein
heisst Nein»), wollte eine Minderheit Mazzone (gp, GE) das Zustimmungsprinzip («Nur
Ja heisst Ja») im Gesetz verankern. Einig war man sich weitgehend darin, dass sich die
beiden Varianten in Bezug auf die konkreten Konsequenzen für die Strafrechtspraxis im
Endeffekt kaum unterscheiden. Ob die Staatsanwaltschaft das Nein oder das «Nicht-
Ja» beweisen müsse, letztlich werde in beiden Fällen «das ablehnende Signal» gesucht,
erklärte Andrea Caroni (fdp, AR), der der Kommissionsmehrheit angehörte. Auch wenn
eine Person im Laufe eines sexuellen Kontakts, dem sie anfänglich zugestimmt hat, ihre
Meinung ändere, müsse sich dieser Meinungsumschwung auf irgendeine Weise
manifestieren, also durch ein Nein oder konkludentes ablehnendes Verhalten – etwa
Kopfschütteln, eine abwehrende Geste oder Weinen – zum Ausdruck gebracht werden,
ergänzte Bundesrätin Keller-Sutter. Je nach Situation mutiere die Zustimmungslösung
demnach zur Widerspruchslösung, weshalb Letztere praxisnäher und transparenter sei,
so die Justizministerin. Minderheitsvertreterin Mazzone argumentierte, von der
Widerspruchslösung würden jene Fälle nicht erfasst, in denen das Opfer in einen
Schockzustand gerate und zu jeglicher Äusserung von Widerstand unfähig sei; hier
könne nur auf die fehlende Einwilligung abgestellt werden. Bundesrätin Keller-Sutter
versicherte jedoch, die Fälle von sogenanntem Freezing würden vom
Mehrheitsvorschlag ebenfalls abgedeckt. Wenn das Opfer widerstandsunfähig sei, sei es
entweder durch Einschüchterung oder Drohung in diesen Zustand gebracht worden –
dann liege eine Nötigung vor – oder es sei zwar selbst in diesen Zustand geraten, der
Täter oder die Täterin nutze diesen Umstand aber aus, womit eine Schändung nach Art.
191 StGB vorliege.
Einig waren sich beide Lager wiederum darin, dass sich die beiden Varianten sehr wohl
in der Symbolik unterschieden, die die Strafnorm an die Gesellschaft aussende. Lisa
Mazzone fragte rhetorisch, ob es denn nicht in der Verantwortung der sexuell
handelnden Person liege, sich im Zweifelsfall über den Willen des passiven Gegenübers
zu erkundigen; sonst gehe die handelnde Person eben das Risiko ein, eine Straftat zu
begehen. Gemäss Eva Herzog (sp, BS) bringe das Prinzip «Nur Ja heisst Ja» zum
Ausdruck, dass sich bei Sexualkontakten zwei Menschen auf Augenhöhe begegnen. Die
Grundeinstellung, dass Frauen oft Nein sagten, aber schon Ja meinten, sei immer noch
verbreitet und es gehe «um eine Veränderung der Bilder in den Köpfen». Die
Kommissionsmehrheit sah es indes nicht als Aufgabe des Strafrechts, die Gesellschaft
zu erziehen. Deren Mitglied Beat Rieder (mitte, VS) befürchtete gar eine «falsche
Kriminalisierung der Sexualität», indem sexuelle Kontakte grundsätzlich als strafbar
angesehen würden, ausser das Gegenüber habe zugestimmt. Die Widerspruchslösung
gehe hingegen davon aus, dass sexuelle Kontakte «in aller Regel im gegenseitigen
Einverständnis» erfolgten und verkörpere damit eine «positive Sichtweise auf die
Sexualität». Mit 25 zu 18 Stimmen sprach sich der Ständerat für die Variante der
Kommissionsmehrheit und damit für «Nein heisst Nein» aus. Ein Einzelantrag Gmür-
Schönenberger (mitte, LU), der die Widerspruchslösung anders formulieren wollte, um
das Freezing deutlicher zu erfassen, scheiterte mit 23 zu 10 Stimmen bei 10
Enthaltungen.

In einem zweiten Schritt befasste sich die Kantonskammer mit der Abschaffung des
Nötigungselements in den beiden Tatbeständen von Art. 189 und 190 StGB. Die
Kommission schlug dazu ein Kaskadenprinzip vor: Der Grundtatbestand im jeweiligen
Absatz 1 deckt demnach sexuelle Handlungen gegen den Willen einer Person ab. Wird
das Opfer genötigt, kommt dies gemäss Absatz 2 erschwerend hinzu. Absatz 3 regelt die
zusätzliche Erschwernis der Grausamkeit sowie des Einsatzes einer gefährlichen Waffe
oder eines gefährlichen Gegenstandes. Werner Salzmann (svp, BE) brachte indessen mit

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2022
KARIN FRICK
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einem Einzelantrag den Vorschlag aus dem Vernehmlassungsentwurf wieder aufs Tapet.
Dieser hatte für sexuelle Übergriffe ohne Nötigung einen eigenen Tatbestand
vorgesehen, während das Nötigungselement bei den Tatbeständen der sexuellen
Nötigung und der Vergewaltigung erhalten bleiben sollte. Salzmann gab zu bedenken,
dass es ein falsches Signal an die Gesellschaft aussenden würde, wenn unter der
Bezeichnung «Vergewaltigung» künftig noch geringere Strafen ausgesprochen würden –
«[w]ir haben jetzt schon lächerlich milde Strafen für Vergewaltigungen» –, weil auch
Verletzungen der sexuellen Integrität ohne Nötigung hierunter subsumiert würden.
Kommissionssprecher Sommaruga (sp, GE) und Bundesrätin Keller-Sutter hielten dem
entgegen, dass dieses Konzept in der Vernehmlassung auf breite Kritik gestossen war,
weil damit «eine Art unechte oder minderwertige Vergewaltigung» geschaffen würde,
wie es die Justizministerin ausdrückte. Mit 39 zu 4 Stimmen befürwortete der Ständerat
die Kaskadenlösung klar.
Weiter diskutierte die Ständekammer die Höhe der Strafen für die neu gefassten
Tatbestände der sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung. Mit mehreren
Einzelanträgen wollte Werner Salzmann die Mindeststrafen für verschiedene
Tatbestände erhöhen, blieb damit aber chancenlos. Die grosse Mehrheit der kleinen
Kammer wollte den Ermessensspielraum der Gerichte nicht zu stark einschränken, weil
stets auch der denkbar mildeste Fall adäquat bestraft werden können müsse. Eine
Minderheit Engler (mitte, GR) beantragte gegenüber der Kommissionsmehrheit eine
höhere Mindeststrafe für Vergewaltigung mit Nötigung (neu Art. 190 Abs. 2 StGB). Die
Kommissionsmehrheit hatte hier mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe vorgesehen. Die
Minderheit Engler forderte mindestens zwei Jahre Freiheitsstrafe, damit hier keine
bedingten Strafen ausgesprochen werden können. Diesen Minderheitsantrag hiess der
Ständerat mit 23 zu 20 Stimmen gut.

Am zweiten Tag der Behandlung stimmte die Kantonskammer mit 37 zu 6 Stimmen dem
Antrag ihrer Kommissionsmehrheit zu, mit Art. 197a einen neuen Tatbestand für
Rachepornografie im StGB zu verankern. Dieser stellt das unbefugte Weiterleiten von
nicht öffentlichen sexuellen Inhalten unter Strafe. Der Bundesrat hatte vergeblich für
dessen Ablehnung plädiert. Er hätte zuerst den genauen Handlungsbedarf abklären
wollen, was er im Bericht zum Postulat 21.3969 zu tun im Begriff sei, wie Bundesrätin
Keller-Sutter erläuterte.
Mit einem ebenfalls neuen Art. 197b wollte Isabelle Chassot (mitte, FR) zudem das
Grooming, also das Anbahnen sexueller Kontakte mit Minderjährigen, unter Strafe
stellen. Die Kommission hatte nach der Vernehmlassung in ihrem Entwurf auf einen
solchen Artikel verzichtet, weil die versuchte sexuelle Handlung mit einem Kind oder die
versuchte Herstellung von Kinderpornografie bereits strafbar seien, wie Bundesrätin
Keller-Sutter anmerkte. Jemanden zu bestrafen, der noch nicht einmal einen Versuch
unternommen habe, wäre ein «Sündenfall im Strafrecht», urteilte Kommissionsmitglied
Daniel Jositsch (sp, ZH). Die Ständekammer lehnte den Antrag Chassot mit 21 zu 18
Stimmen bei 4 Enthaltungen schliesslich ab.

In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat die Vorlage einstimmig an. Angesichts
der lauten gesellschaftlichen Forderungen nach einer «Nur-Ja-heisst-Ja»-Regelung im
Sexualstrafrecht wurde der Entscheid des Ständerats in den Medien ausführlich
kommentiert und auch kritisiert. Das enttäuschte Lager setzte die Hoffnung nun in den
Nationalrat. 2

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Einstimmig habe die SPK-SR beschlossen, nicht auf die Vorlage ihrer
Schwesterkommission einzugehen, die diese ausgearbeitet hatte, um die Kaderlöhne in
Bundes- und bundesnahen Unternehmen zu deckeln. Es sei nicht so, dass die Frage
nach angemessenen Löhnen in der Bundesverwaltung nicht diskutiert werden solle,
führte Kommissionssprecher Stefan Engler (mitte, GR) aus. Ganz im Gegenteil müssten
gerade die in der Öffentlichkeit unter Beobachtung stehenden Verwaltungskader
«Zurückhaltung in Bezug auf die Vergütungspolitik» an den Tag legen. Allerdings sei die
Kommission in Übereinstimmung mit dem Bundesrat zur Überzeugung gelangt, dass die
bestehenden Massnahmen genügten, um Lohnexzesse zu verhindern, wie dies das Ziel
der ursprünglichen parlamentarischen Initiative von Susanne Leutenegger Oberholzer
(sp, BL) gewesen sei. Insbesondere lehne die SPK-SR zudem die vom Nationalrat
gutgeheissene starre und identische Obergrenze für alle Kader ab. Diese sende ein
falsches Signal, sei praxisfremd und würde letztlich die Wettbewerbsfähigkeit und

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.09.2021
MARC BÜHLMANN
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Erfolgsaussichten von Unternehmen des Bundes beeinträchtigen. Im Prinzip habe der
Vorstoss sein Ziel bereits erreicht, weil es in der Verwaltung in den letzten Jahren
dadurch zu einer Sensibilisierung gekommen sei und Löhne mit Augenmass gesprochen
würden. Das Nein zur Vorlage sei indes nicht als Freipass für masslose Löhne zu
interpretieren. Da die Finanzdelegation jährlich ein Kaderlohnreporting erhalte, könne
man künftig «ungesunde Entwicklungen» frühzeitig erkennen. Der Gegenantrag für
Eintreten stammte von Paul Rechsteiner (sp, SG). Darüber, dass etwas geschehen
müsse, sei man sich auch in der Kommission noch in der letzten Legislatur einig
gewesen – in der Zwischenzeit hatte die SPK-SR allerdings auch ihre eigene
parlamentarische Initiative Pa.Iv. (17.443) zurückgezogen, mit der sie 2017 inhaltliche
Kriterien zur Steuerung der Lohnpolitik statt Obergrenzen gefordert hätte. Es gehe
nicht an, etwas still und leise zu beerdigen, «nur weil es politisch etwas ruhiger
geworden ist» – so Rechsteiner. Wer einem Bundesunternehmen vorstehe, habe eine
öffentliche Aufgabe und es könne verlangt werden, dass er andere Ziele verfolge, als
«sich die Taschen zu füllen». Dies habe der Gesetzgeber zu regeln. Thomas Minder
(parteilos, SH) unterstützte Rechsteiner und sprach davon, dass eine Abschreibung
nach fünfjährigem Hin und Her kein Ruhmesblatt für die Parlamentsarbeit sei, und
prognostizierte, dass «die Abzockerei (...) munter weitergehen» werde. Es brauche
deshalb einen zweiten Anlauf und Eintreten auf die Vorlage. Finanzminister Ueli Maurer
schloss die Debatte mit der Bekräftigung ab, dass die Ziele der Vorlage in der Tat
eigentlich schon erreicht seien und mit den bestehenden Instrumenten umgesetzt
würden. Zudem wies er darauf hin, dass das Anliegen bei der Swisscom, als
börsenkotiertem Unternehmen sowieso nicht umsetzbar wäre, was zu weiteren
Ungleichheiten führen könnte. In der Folge wurde der Eintretensantrag von Paul
Rechsteiner mit 19 zu 12 Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt. Damit ging die Vorlage
noch einmal an den Nationalrat zurück. 3

In der Frühjahrssession 2022 war es am Ständerat, über das Schicksal der auf eine
parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zurückgehenden Vorlage
für eine Obergrenze für Kaderlöhne in Bundes- und bundesnahen Unternehmen zu
entscheiden. Die SPK-SR empfahl, am ursprünglichen Entscheid festzuhalten, nicht auf
die Vorlage einzutreten und die Idee damit zu begraben. Stefan Engler (mitte, GR)
begründete für die Kommission, dass mit der vom Nationalrat gutgeheissenen Vorlage
zwei Ziele verfolgt würden, die sich nicht vereinen liessen. Es könnten nicht
angemessene Löhne bezahlt werden und gleichzeitig Lohnexzesse gestoppt werden,
weil die Unternehmen, auf die sich die Vorlage beziehe, nicht vergleichbar seien.
Angemessene Bezüge müssten je nach Unternehmen unterschiedlich bemessen und
könnten deshalb nicht mit einer Obergrenze gedeckelt werden. Für die Minderheit, die
für Eintreten plädierte, wehrte sich Daniel Jositsch (sp, ZH). Die Bevölkerung verstehe
nicht, dass ein Bundesrat, mit «454'581 Franken plus eine Spesenpauschale von jährlich
30'000 Franken» lediglich die Hälfte verdiene wie ein Angestellter eines
Bundesbetriebes. Das Argument, dass solche Löhne bezahlt werden müssten, um mit
der Privatwirtschaft konkurrieren zu können, würde nur gelten, wenn ein Beruf lediglich
des Lohnes wegen ausgeübt werde. In diesem Falle würde es ja auch kaum jeweils so
viele Anwärterinnen und Anwärter auf ein Bundesratsmandat geben. Die Vorlage könne
zudem in der Detailberatung noch verbessert werden, wenn auf sie eingetreten werde.
Das gleiche Argument brachte neben Hannes Germann (svp, SH) auch Thomas Minder
(parteilos, SH) vor, der die Löhne einiger CEO bundesnaher Betriebe aufzählte, die er
als «stossend und verwerflich» bezeichnete. Auch er empfahl deshalb, der Minderheit
zu folgen. Daniel Fässler (mitte, AI) wiederum warnte vor falschen Signalen, weil eine
Obergrenze ja immer auch ein Anreiz sei, diese auszureizen. Auch Finanzminister Ueli
Maurer plädierte für Nichteintreten. Der Bundesrat teile die Meinung, dass eine
Entlohnung von CHF 1 Mio. die Obergrenze darstellen müsse. Wenn man zum Lohn eines
aktiven Bundesratsmitglieds auch noch dessen Altersrente hinzunehme, dann käme der
bundesrätliche Jahreslohn auch auf etwa CHF 1 Mio. zu liegen und es sei richtig, dass
Bundesangestellte nicht mehr verdienen sollten als ein Regierungsmitglied. Diese
Obergrenze werde freilich aktuell auch überall eingehalten. Nicht nur deshalb brauche
es keine Regelung, sondern auch, weil diese zu starr sei und bei der Gestaltung der
Löhne in den sehr unterschiedlichen Betrieben keinen Spielraum lasse. Insgesamt finde
der Bundesrat, dass der Auftrag bereits erfüllt sei. Er befürchte schliesslich, dass auch
eine Detailberatung keine Verbesserung der Vorlage bringen würde. Seiner Bitte, nicht
auf die Vorlage einzutreten und am ursprünglichen Entscheid festzuhalten, kam dann
eine Mehrheit von 27 zu 13 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nach. Damit war die Vorlage, fast
sechs Jahre nach ihrer Einreichung, endgültig vom Tisch. 4
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Parlamentsmandat

Wie der Nationalrat nutze auch der Ständerat die erste Sitzung der Wintersession 2022
zur Wahl des Ständeratspräsidiums und der Mitglieder des Büro-SR für 2022/2023
und wie im Nationalrat wurde mit Brigitte Häberli-Koller (mitte, TG) auch im Ständerat
ein Mitglied der Mitte für das höchste Amt auserkoren. Vor der Wahl der erst fünften
Ständeratspräsidentin in der Geschichte der kleinen Kammer ergriff der scheidende
Präsident, Thomas Hefti (fdp, GL), das Wort. Es sei gut, dass es in Demokratien
befristete Amtszeiten gebe. Resultate von Wahlen nicht anzuerkennen oder ziviler
Ungehorsam sei hingegen Gift für einen demokratischen Rechtsstaat. Hefti ging auf die
abflauende Pandemie ein, die in der Schweiz auch deshalb glimpflich abgelaufen sei,
weil – trotz aller Kritik – den Kantonen und dem Bundesrat vernünftige Lösungen
gelungen seien. Es greife zu kurz, den Föderalismus für Fehler, die es natürlich auch
gegeben habe, verantwortlich zu machen. Krisen seien «die Stunden der Exekutiven»
aber von Diktatur zu sprechen, sei daneben. Auch aus dem Krieg in der Ukraine, einem
von Russland angezettelten «Krieg gegen die westliche Welt» müsse die Schweiz Lehren
ziehen. Es gelte, die Armee zu verstärken. Bei den Verhandlungen mit der EU – ebenfalls
eine aktuelle Herausforderung – würde man vielleicht weiterkommen, wenn der EU
verständlich gemacht werden könnte, dass die «sehr weitgehenden Rechte» der
Mitbestimmung in der Schweiz nicht nur weltweit einzigartig, sondern auch für die
supranationale Organisation nicht schädlich seien.

Nachdem Thomas Hefti mit grossem Applaus bedacht worden war, schritt die kleine
Kammer zur Wahl ihrer neuen Präsidentin, die 45 von 46 Stimmen erhielt. Ein
Wahlzettel war leer geblieben. Brigitte Häberli-Koller wurde mit starkem Beifall in ihr
neues Amt begrüsst. Die Mitte-Politikerin – nach Josi Meier (cvp, LU; 1991), Françoise
Saudan (fdp, GE; 2000), Erika Forster-Vannini (fdp, SG; 2009) und Karin Keller-Sutter
(fdp, SG) die fünfte Ständeratspräsidentin – war bereits die zwölfte Kantonsvertretung
aus dem Thurgau, die das oberste Amt in der kleinen Kammer ausüben durfte. Nur die
Kantone Waadt (17), und Bern (15) stellten mehr Ständeratspräsidenten. Der Bund wisse,
was er am Thurgau habe, startete die frischgebackene und insgesamt 200ste höchste
Amtsträgerin in der kleinen Kammer ihre Antrittsrede mit einem Dank an die
anwesende Kantonalregierung. Auch sie ging auf die aktuellen politischen
Herausforderungen ein: Krisen und Wandel habe es schon immer gegeben, allerdings
gebe es heute viel mehr Widersprüche, die Unsicherheiten und Ängste weckten und im
schlimmsten Fall zu extremen Überzeugungen und einer gespaltenen Gesellschaft
führten. Es müsse unterschieden werden zwischen berechtigter Meinungsfreiheit und
«radikalen Forderungen bestimmter Gruppierungen». Die direkte Demokratie sei aber
keine Tyrannei der Mehrheit, sondern biete «das beste und ehrlichste Ventil für die
Bürgerinnen und Bürger», die Unzufriedenheit zeigen dürften, Abstimmungsergebnisse
aber selbstverständlich akzeptieren würden. «Wir leben in einer direkten Demokratie,
wo sich niemand auf der Strasse festkleben muss, wo niemand Gemälde mit
Kartoffelstock bewerfen muss und wo man sich auch nirgendwo anketten muss.» Es sei
zudem nicht fair, der Politik böswillige Absicht zu unterstellen, wenn sich ein Entscheid
im Nachhinein als fehlerhaft herausstelle. Unzufriedenheit und Fehler müsse eine
Demokratie aushalten und es sei an den Parlamentsmitgliedern, durch Ehrlichkeit und
Transparenz wieder Vertrauen zu schaffen. Es gebe viel zu tun und die anstehenden
Herausforderungen seien nur gemeinsam zu meistern, weshalb ihre Präsidentschaft
auch unter dem Motto «Gemeinsam - Ensemble - Insieme - Ensemen» stehe

Nach einem musikalischen Intermezzo schritt die kleine Kammer zur Wahl der
restlichen Mitglieder des Büros. Zur ersten Vizepräsidentin wurde Elisabeth Baume-
Schneider (sp, JU) gewählt – ebenfalls mit 45 von 46 möglichen Stimmen (ein Zettel
blieb auch hier leer); damit wird 2023/2024 erstmals eine Sozialdemokratin dem
Ständerat vorstehen – es sei denn, die offizielle Kandidatin für die anstehenden
Bundesratswahlen würde in die Landesregierung gewählt oder aber bei den
eidgenössischen Wahlen 2023 in ihrem Kanton nicht bestätigt. Gleich zu zwei weiteren
Nova führte die Wahl der zweiten Vizepräsidentin: Lisa Mazzone (gp, VD) ergänzte das
erstmals reine Frauenpräsidium und wird – auch bei der Genferin eine Wiederwahl bei
den Ständeratswahlen 2023 vorausgesetzt – 2024/2025 den Ständerat als erstes
Mitglied der Grünen Partei präsidieren. Mazzone erhielt 44 von 46 möglichen Stimmen.
Neben einer leeren Stimme entfiel eine auf eine andere Person. Die Ämter des
Stimmenzählers und des Ersatzstimmenzählers werden von Männern besetzt. Andrea
Caroni (fdp, AR) wurde mit 42 Stimmen gewählt (4 Wahlzettel blieben leer) und auf
Stefan Engler (mitte, GR) entfielen 45 Stimmen (ein leerer Wahlzettel). Das Büro-SR wird
immer dann mit einem weiteren Mitglied ergänzt, wenn Fraktionen mit mindestens fünf
Mitgliedern im Ständerat ansonsten darin nicht vertreten sind. Dies war für das
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anstehende Amtsjahr der Fall für die SVP-Fraktion, die Werner Salzmann (svp, BE) zur
Wahl vorschlug, der mit 43 Stimmen gewählt wurde (3 leere Wahlzettel).

In einem Festakt wurde die neue Ständeratspräsidentin zwei Tage nach ihrer Wahl in
Frauenfeld gefeiert. Es sei zwar der bisherige Höhepunkt ihrer politischen Karriere, sie
trete aber auch kurz vor dem Pensionsalter im Herbst noch einmal zu den
Ständeratswahlen an, weil ihre Partei mit ihr die grössten Chancen sehe, gab die Mitte-
Politikerin, die als Gemeinderätin, Grossrätin, von 2003 bis 2011 Nationalrätin und
schliesslich ab 2011 Ständerätin die sogenannte «Ochsentour» hinter sich gebracht
hatte, in einem Interview mit der Thurgauer Zeitung zu Protokoll. 5

Parlamentsorganisation

Am 13. September 2021 war die Covid-19-Zertifikatspflicht ausgeweitet worden. Dieses
Zertifikat galt als Nachweis dafür, dass eine Person gegen Covid-19 geimpft, davon
genesen oder negativ dagegen getestet worden war. Das Vorweisen eines solchen
Zertifikats war zum Beispiel Bedingung für die Teilnahme an Veranstaltungen, den
Besuch von Restaurants oder Kinos oder für Reisen in andere Länder. Explizit
ausgenommen von der Zertifikatspflicht waren hingegen Parlamente und
Gemeindeversammlungen, damit die politischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger
nicht eingeschränkt werden.
Bereits Ende August 2021 hatten sich Gesundheitspolitikerinnen der SP dafür
starkgemacht, dass auch für das eidgenössische Parlament eine Zertifikatspflicht
eingeführt wird; sie stiessen allerdings sogar in der eigenen Fraktion auf Widerstand.
Dies wäre zwar gesundheitspolitisch sinnvoll, rechtlich aber wohl nicht machbar, so die
ziemlich einhellige Meinung in allen Parteien. Eine solche Pflicht würde nicht nur gegen
den Schutz der politischen Rechte verstossen, es müsste dafür wohl gar eine
Gesetzesänderung beschlossen werden. 
Darauf hin folgte jedoch ein ziemlich starkes mediales Gewitter: Es sei «absurd», dass
das Parlament keine Zertifikatspflicht einführen und einen «Corona-Sonderzug für
Politiker» fahren wolle, wetterte etwa der Tages-Anzeiger. Die «zertifikatsfreie Zone»
sei ein «verheerendes Signal». Man werde so zudem den Verdacht nicht los, dass die
Zertifikatspflicht wohl doch wesentlich einschneidender sei, als der Bundesrat jeweils
betone. Selbst ansonsten eher massnahmenkritische SVP-Politikerinnen und -Politiker
hätten gemerkt, dass «das Politikerprivileg im Volk schlecht ankommt», analysierte die
Sonntags-Zeitung. Man könne nicht Gesetze machen und von den Bürgerinnen und
Bürgern verlangen, diese einzuhalten, sich selbst als Parlament dann aber nicht daran
halten, zitierte der Blick etwa Alex Kuprecht (svp, SZ). In der Folge forderten sämtliche
Parteipräsidentinnen und -präsidenten mit Ausnahme des Präsidenten der SVP in
einem offenen Brief an die Verwaltungsdelegation, für die Herbstsession eine Covid-
19-Zertifikatspflicht für den Zutritt zum Parlamentsgebäude einzuführen. Es gebe
«keinen überzeugenden Grund», Parlamentsmitglieder davon auszunehmen, so der
Brief.

Die SPK-SR nahm in der Folge den Ball auf und reichte eine parlamentarische Initiative
für eine für die Änderung der Zugangsbedingungen nötige Revision des
Parlamentsgesetzes ein. Da für den Zugang nur mindestens ein Covid-19-Test nötig sei,
sei es verhältnismässig, eine Covid-19-Zertifikatspflicht auch für den Eintritt zum
Bundeshauses zu verlangen, begründete die Kommission ihr Vorgehen. Damit könnten
auch Maskenpflicht und Plexiglaswände aufgehoben und somit die Kommunikation
zwischen Parlamentsmitgliedern verbessert werden. Da die SPK-NR lediglich einen Tag
nach ihrer Einreichung der parlamentarischen Initiative Folge gab, legte die
ständerätliche Kommission ein paar Tage später bereits einen dringlichen Entwurf für
eine entsprechende Revision des Parlamentsgesetzes vor, der vom Bundesrat begrüsst
und noch in der Herbstsession 2021 von beiden Kammern beraten wurde. 

Man stehe vor einem staatspolitisch brisanten Entscheid, leitete Andrea Caroni (fdp,
AR) die Debatte im Ständerat ein. Man müsse sich bewusst sein, dass man damit unter
Umständen Ratsmitglieder von der Teilnahme an einer Session ausschliesse. Freilich sei
auch das öffentliche Interesse gross, sei doch viel mediale Kritik auf das Parlament
eingeprasselt, weil zwar für den Zugang zu zahlreichen Innenräumen, nicht aber für den
Zugang zum Bundeshaus eine Zertifikatspflicht gelte. Die gesetzliche Grundlage für eine
Zertifikatspflicht sei nun aber nötig, weil sie nicht nur die Handlungsfähigkeit des
Parlaments verbessere, sondern weil man damit auch beweisen könne, dass die vom
Parlament beschlossene Pflicht auch im Bundeshaus problemlos umgesetzt werden
könne. Die Kommission empfehle die Vorlage mit 9 zu 2 Stimmen zur Annahme, so der
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Kommissionssprecher Caroni. Mit einem Einzelantrag warb Beat Rieder (mitte, VS) in
der Folge für Nichteintreten. Statt auf «Selbstverantwortung, Solidarität und
Eigenverantwortung» setze man mit der Zertifikatspflicht auf «einen staatlichen
Kontrollmechanismus». All diese Massnahmen würden zudem mit einem Tempo
durchgepeitscht, welches die Bevölkerung spalte. Ein Ja zur Vorlage könne zudem auch
als Signal an den Bundesrat gelesen werden, ohne Grenzen «grundrechtswidrige
Entscheide» treffen zu dürfen. Mit 35 zu 7 Stimmen entschied sich der Ständerat
allerdings für Eintreten. 
Der Entwurf der SPK-SR sah vor, dass Personen ab dem 16. Altersjahr nur dann Zutritt
zum Parlamentsgebäude erhalten, wenn sie ein Covid-19-Zertifikat vorweisen. Die
Kosten für notwendige Tests für die Ausstellung eines Zertifikats sollten jenen Personen
vergütet werden, die zwingend Zutritt zum Parlamentsgebäude benötigten. Der
Verwaltungsdelegation oblag die Definition dieser Personengruppe und die
Organisation der Kontrolle. Ihr wurde auch das Entscheidungsrecht übertragen, die
Zertifikatspflicht wieder aufzuheben, wenn die epidemiologische Lage dies erlaubt.
Stefan Engler (mitte, GR) verlangte in der Detailberatung eine Ausnahmeregelung für
Personen, die eine Maske tragen und sich für das Contact Tracing registrieren liessen.
Mit 21 zu 14 Stimmen (7 Enthaltungen) hiess der Ständerat diesen Antrag gut. Mit 23 zu
18 Stimmen (2 Enthaltungen) abgelehnt wurde hingegen ein Antrag einer
Kommissionsminderheit, die eine Zertifikatspflicht nicht nur für den Zugang zum
Parlamentsgebäude, sondern auch zu Kommissionssitzungen und
ausserparlamentarischen Aktivitäten verlangt hätte. Die Gesamtabstimmung passierte
der so modifizierte Entwurf mit 36 zu 6 Stimmen (1 Enthaltung).

Auch im Nationalrat wurden, einen Tag nach dem ständerätlichen Entscheid, Eintreten
und Detailberatung in einer einzigen Debatte durchgeführt. Wie aufgrund des oben
erwähnten Briefes der Parteipräsidien zu erwarten, wurde die Einführung einer
Zertifikatspflicht von allen Fraktionen ausser der SVP begrüsst. Er habe ein «ungutes
Gefühl», argumentierte Gregor Rutz (svp, ZH) für seine Fraktion. Unter Zeitdruck
beschlossene Gesetze seien selten gut, weil man in Krisensituationen zu
«Flüchtigkeitsfehlern» neige. Dieses schlechte Gefühl nähre sich auch am Umstand,
dass man hier aufgrund medialen Drucks agiere und nicht, weil es gesundheitspolitisch
nötig sei. Der SVP-Fraktionssprecher erinnerte zudem an die Geschichtsbücher: 1932
seien sozialdemokratische und kommunistische Nationalratsmitglieder per
Parlamentsbeschluss ausgeschlossen worden. Der Ausschluss von Parlamentarierinnen
und Parlamentariern, die sich weder testen noch impfen lassen wollten, komme dieser
«verfassungsrechtlich höchst fragwürdigen» Aktion sehr nahe. Die Fraktion sehe aber
auch, dass das Gesetz den Parlamentsbetrieb erleichtern würde. Die Mehrheit der SVP-
Fraktion werde sich deshalb der Stimme enthalten. 
Eintreten wurde in der Folge ohne Gegenantrag beschlossen. In der Detailberatung
lagen zwei Minderheitenanträge vor. Eine Minderheit Binder (mitte, AG) beantragte die
Streichung der vom Ständerat gemachten Ausnahme. Die Zertifikatspflicht sei keine
Impfpflicht. Man könne von Parlamentsmitgliedern verlangen, dass sie sich testen
lassen, weshalb eine Ausnahme nicht nötig sei, so die Argumentation dieser durch
Marianne Streiff-Feller (evp, BE) vertretenen Minderheit. Eine zweite Minderheit Rutz
wollte die Verwaltungsdelegation verpflichten, alle acht Wochen zu prüfen, ob die
Massnahme noch notwendig sei. Beide Minderheiten wurden deutlich abgelehnt. Mit
146 zu 27 Stimmen (bei 17 Enthaltungen) passierte der gegenüber dem Ständerat
unveränderte Entwurf die Gesamtabstimmung. Sämtliche Nein-Stimmen und
Enthaltungen stammten von der SVP-Fraktion (mit Ausnahme einer Enthaltung aus der
grünen Fraktion). 10 SVP-Mitglieder stimmten für die Änderung des Parlamentsgesetzes.

Beide Kammern stimmten wiederum nur wenige Tage später der Dringlichkeitsklausel
zu – der Ständerat mit 35 zu 4 Stimmen und der Nationalrat mit 143 zu 35 Stimmen (6
Enthaltungen). Die Stimmenverhältnisse änderten sich auch in den
Schlussabstimmungen am Ende der Herbstsession nicht. Der Entwurf wurde im
Ständerat mit 38 zu 5 Stimmen (1 Enthaltung) und im Nationalrat mit 149 zu 35 Stimmen
(12 Enthaltungen) angenommen. 

In der Folge setzte die Verwaltungsdelegation die Zertifikatspflicht um. Ab dem 2.
Oktober 2021 – also nach der Herbstsession 2021 – mussten alle Besucherinnen und
Besucher des Bundeshauses ein Covid-19-Zertifikat vorlegen. Parlamentsmitglieder und
Verwaltungsangestellte, die im Parlamentsgebäude ein- und ausgehen, konnten sich
einmalig registrieren lassen, woraufhin ihr Covid-19-Zertifikat auf den elektronischen
Zutrittsausweisen vermerkt wurde. Ratsmitglieder, die kein Zertifikat vorwiesen,
mussten eine Maske tragen. Für die Wintersession 2021 beschloss die
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Verwaltungsdelegation dank der Zertifikatspflicht, die Plexiglasscheiben abzubauen und
die Maskenpflicht aufzuheben. 6

Organisation der Bundesrechtspflege

Einen neuen Anlauf zur Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit forderten zwei
gleichlautende Motionen von Stefan Engler (mitte, GR; Mo. 21.3689) und von Mathias
Zopfi (gp, GL; Mo. 21.3690). Seit der letzten diesbezüglichen Diskussion seien
mittlerweile zehn Jahre vergangen. In der Zwischenzeit habe es verschiedene Beispiele
gegeben, aufgrund derer die Frage nach einer Stärkung des Rechtsstaates durch
Einführung einer richterlichen Kontrolle von Bundesgesetzen neu diskutiert werden
müsse, so die identische Begründung beider Vorstösse. Zudem würde der Föderalismus
gestärkt, wenn auch die Kantone ein Gericht anrufen könnten, das prüfe, ob die
Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen verfassungskonform sei. 
In seinen identischen Stellungnahmen verwies der Bundesrat auf die bisher
gescheiterten Versuche, ein Bundesverfassungsgericht einzuführen (Pa.Iv. Müller-
Hemmi und Pa.Iv. Studer; Mo. Caroni). Die Bestrebungen seien damals «nicht zuletzt am
klaren Widerstand des Ständerats» gescheitert. Der Bundesrat sehe überdies keine
Notwendigkeit für neuerliche Diskussionen und beantrage deshalb die Ablehnung
beider Motionen. Dies sah die kleine Kammer, die beide Motionen gleichzeitig
behandelte, hingegen leicht anders. Sie hiess einen Ordnungsantrag von Hans Stöckli
(sp, BE) gut, der die beiden Motionen der SPK-SR zur Vorprüfung zuweisen wollte. Sie
solle die Veränderung der Praxis beleuchten und insbesondere auch die Frage einer
Verfassungsgerichtsbarkeit bei Notrechtskompetenzen wie im Falle der Covid-19-
Pandemie betrachten. 7

MOTION
DATUM: 22.09.2021
MARC BÜHLMANN

Nicht wie geplant in der Sommersession, sondern erst in der Herbstsession 2022
befasste sich der Ständerat mit den beiden Motionen (Mo. 21.3689; Mo. 21.3690), die
eine Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit forderten. Als «Evergreen»
bezeichnete Daniel Fässler (mitte, AI) die Frage, ob es eine Überprüfung der
Verfassungsmässigkeit von Bundesgesetzen brauche. In der Tat gab es schon einige
entsprechende, allerdings stets erfolglose Vorstösse. Eine nur durch präsidialen
Stichentscheid zustande gekommene Mehrheit der SPK-SR wollte einen neuen Anlauf
versuchen und Kommissionssprecher Stefan Engler (mitte, GR) brachte entsprechend
fünf Pro-Argumente vor: Erstens müsse die Bundesverfassung über den Gesetzen
stehen, damit Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern effektiv geschützt würden.
Zweitens sei die Autonomie der Kantone besser geschützt, wenn sich die Gliedstaaten
bei einem Verfassungsgericht etwa gegen verfassungswidrige
Zentralisierungsbestrebungen wehren könnten. Drittens würde das Ständemehr in
seiner Rolle gewahrt, wenn kein Gesetz zur Anwendung komme, das nicht auf einer von
Volk und Ständen angenommene Verfassungsgrundlage beruhe. Viertens seien die
Grundrechte nicht nur durch die EMRK, sondern auch durch die nationale Verfassung
effektiv geschützt – ein Schutz, der bei Gesetzesänderungen eingeklagt werden können
muss. Fünftens ergäbe sich eine präventive Wirkung, weil sich das Parlament bei der
Umsetzung von angenommenen Initiativen nicht mehr zu weit von der Verfassungsidee
entfernen könne, wenn es eine Rüge von einer verfassungsgerichtlichen Instanz
befürchten müsse. Um der starken Kommissionsminderheit gerecht zu werden, führte
Engler auch fünf Argumente gegen die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit an:
Es gebe erstens keinen Handlungsbedarf, weil der historische Verfassungsgeber eine
schwache Stellung der Judikative bewusst gewollt habe. Ein Verfassungsgericht drohe
zum Gesetzgeber zu werden, wenn nicht mehr die Stimmbevölkerung das letzte Wort
habe, ob sie ein Gesetz gutheissen wolle oder nicht. Drittens sei eine
«Verpolitisierung» der Judikative zu befürchten. Das Parlament sei viertens besser
geeignet, die letztlich stets politische Einschätzung vorzunehmen, ob ein Gesetz der
Verfassung widerspreche oder nicht. Das Parlament würde sich also mit der Einführung
einer Verfassungsgerichtsbarkeit fünftens seiner eigenen Kompetenzen berauben. 
In der darauffolgenden Debatte wurden zwar keine wirklich neuen Argumente mehr
vorgebracht, einige langjährige Kantonsvertreter gaben aber zu Protokoll, weshalb sie
ihre Meinung seit der letzten Diskussion vor rund elf Jahren geändert bzw. nicht
geändert hatten. Andrea Caroni (fdp, AR) etwa – als Nationalrat selbst einst Urheber
einer entsprechenden Motion – befürwortete nach wie vor eine bessere «Abfolge des
Dialogs zwischen den Gewalten». Mathias Zopfi (gp, GL) sorgte für Heiterkeit, indem er
die Verteidigung der Verfassungsgerichtsbarkeit eines jungen Rechtswissenschafters
zitierte, der heute gegen die Motion kämpfe. «Wer hat nun recht: Fässler der Jüngere
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oder Fässler der Ältere?» Auch Carlo Sommaruga (sp, GE) erklärte, dass er seine
Meinung innerhalb eines Jahrzehnts geändert habe. Er sei zum Schluss gekommen, dass
das aktuelle System nicht nur sehr gut, sondern mit Blick auf die Vereinigten Staaten
auch besser ohne Verfassungsgerichtsbarkeit funktioniere. Schliesslich wies auch
Justizministerin Karin Keller-Sutter darauf hin, dass sie dieselbe Diskussion bereits
2012 «mitverfolgen durfte, allerdings in einer anderen Rolle». Sie erinnerte daran, dass
die kleine Kammer das bestehende System bisher stets als gut austariert betrachtet
habe. Auch der Bundesrat sei der Meinung, dass das stark gewichtete
direktdemokratische Element einer Ausweitung der Verfassungsgerichtsbarkeit
vorzuziehen sei, die zudem einen fundamentalen Eingriff in das politische System der
Schweiz bedeuten würde. Die Kantone hätten zudem bereits heute zahlreiche
Möglichkeiten, sich zu wehren. Wie schon 2012 sei der Bundesrat der Meinung, dass ein
Nein kein Nein zum Rechtsstaat, sondern ein Ja zur heute gut funktionierenden
Gewaltenteilung sei. Mit 29 zu 15 Stimmen (1 Enthaltung) folgte der Ständerat seiner
Kommissionsminderheit und der Empfehlung des Bundesrats und lehnte die beiden
Motionen ab. 8

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

In der Sommersession 2021 nahmen beide Kammern Kenntnis vom Bericht der
Parlamentarierdelegation beim Europarat 2020. Wie unschwer zu erwarten war, prägte
die Covid-19-Krise auch die Tätigkeit der Parlamentarischen Versammlung des
Europarats und zwang diese, physische Treffen auf die digitale Ebene zu verlegen. Von
den vier Teilsessionen konnte beispielsweise nur eine durchgeführt werden. Das stellte
vor allem die zahlreichen neuen Mitglieder der Schweizer Delegation vor
Schwierigkeiten, so der Bericht. Die Videokonferenzen seien unbefriedigend verlaufen
und hätten den persönlichen Austausch, der für die Schaffung von Beziehungsnetzen
nötig sei, nicht ersetzen können. Die Pandemie stellte die Versammlung vor die
schwierige Aufgabe, Menschenrechte, Rechtsstaat und Gewaltenteilung trotz
Sondervollmachten für die Exekutiven zu schützen und zu bewahren. Neben der
Pandemie beschäftigte sich das Gremium vor allem mit dem erneuten Ausbruch des
Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan, der Vergiftung von Alexei Nawalny in
Russland und der Repression der politischen Opposition in der Türkei. Auch die
angespannte politische Situation in Belarus stand im Zentrum des Interesses, obwohl
das Land nicht Mitglied des Europarats ist. 
Für etwas Aufregung sorgte überdies die Anfechtung des Beglaubigungsschreibens der
Schweizer Delegation. Normalerweise sei deren Genehmigung eine Formalität, erklärte
die Delegation im Bericht, doch aus formalen Gründen – der Untervertretung der
Frauen in der Delegation (anfänglich nur 2 von 12 Mitgliedern) – wurde diese im Fall der
Schweiz nicht erteilt. Die für die Prüfung zuständige Reglementskommission kam
jedoch zum Schluss, dass die Delegation der Schweiz die notwendigen Anforderungen
erfülle, weshalb keine Korrekturen vorgenommen werden mussten. Zudem erhöhte sich
der Frauenanteil im Sommer 2020 auf 25 Prozent, als Ständerätin Marianne Maret
(mitte, FR) für Ständerat Charles Juillard (mitte, JU) nachrückte. 
Während sich im Nationalrat niemand zum Bericht äusserte, wies Ständerat Christian
Levrat (sp, FR) darauf hin, dass die im Bericht angesprochene Frauenquote auf Initiative
des Rats in Zukunft wahrscheinlich für alle Delegationen auf mindestens einen Drittel
angehoben werde. Er versprach, dass man sich in den Kommissionen um dieses
Problem kümmern werde. 9
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Wirtschaft

Landwirtschaft

Agrarpolitik

C'est à l'unanimité, moins l'abstention de Philippe Bauer (plr, NE), que le Conseil des
Etats a accepté la motion exigeant de renforcer la recherche en faveur d'une
économie alpestre moderne. Représentant l'avis majoritaire de la Commission de
l'économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-CE), Stefan Engler (centre, GR)
n'a pas manqué de rappeler les efforts d'ores et déjà entrepris par la Confédération à
ce sujet, mais a insisté sur la nécessité de concrétiser et d'appliquer sur le terrain ce
qui a été présenté par la recherche. Le Conseil fédéral n'aurait pas voulu de ce texte,
Guy Parmelin, faisant remarquer qu'une station de recherche décentralisée
d'Agroscope consacrée à l'économie alpestre a été inaugurée au mois de juin 2021.
Cela n'aura pas suffi pour convaincre les sénatrices et sénateurs. La motion est ainsi
transmise au Conseil fédéral. 10

MOTION
DATUM: 14.06.2022
KAREL ZIEHLI

Internationale Landwirtschaftspolitik

Le Canton de Genève a déposé une initiative auprès des chambres fédérales afin de
réduire de moitié les contingents de vins étrangers. Le canton lémanique, troisième
producteur de vin du pays, fait remarquer que la consommation totale de vin a
fortement diminué en Suisse, alors que les importations de vins étrangers sont restées
stables. Cela se fait donc au détriment des vins suisses qui souffrent des contingents
négociés auprès de l'OMC dans les années 1990. Cette initiative prend appui sur la
motion déposée par Jacques Nicolet (udc, VD) (Mo. 19.4410) et appelle à la soutenir.
La CER-CE a indiqué ne pas vouloir de ce texte (par 10 voix et 2 abstentions), tout
comme elle a demandé à sa chambre de refuser la motion de la valaisanne Marianne
Maret (centre, VS; Mo. 20.3411) qui aurait également impliqué une renégociation auprès
de l'OMC.
Mais la raison principale qui a poussé la commission à refuser le texte déposé par le
canton de Genève est un vice de forme dans la formulation du texte. En effet, comme
précisé par le rapporteur de la CER-CE, Martin Schmid (plr, GR), une initiative déposée
par un canton ne peut pas demander de soutenir un autre texte, mais doit proposer un
changement législatif. Ce texte contrevient donc à la loi sur le Parlement (LParl).
Le Conseil des Etats a tacitement décidé de ne pas donner suite à cette initiative. 11

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.03.2021
KAREL ZIEHLI

Agrarprodukte

Une majorité confortable (25 voix contre 14 et 4 abstentions) des sénateurs et
sénatrices du Conseil des Etats a rejeté la motion Maret (centre, VS) préalablement
analysée par la CER-CE. La sénatrice valaisanne aurait voulu obliger les importateurs de
vin à proposer également des vins suisses, afin de soutenir une branche qui est soumise
à la pression de la concurrence internationale. La commission s'y était opposée,
arguant d'une renégociation probable des accords conclus à l'OMC et d'une entrave à la
liberté économique, sans pour autant avoir la garantie que les vins suisses soient mieux
vendus à l'avenir. D'autres outils, tels que la promotion des vins indigènes, sont
préférés par une majorité des membres de la commission, suivie par les sénatrices et
sénateurs. Une minorité de la CER-CE, représentée par Adèle Thorens Goumaz (verts,
VD)  et soutenue par la motionnaire, a essayé de défendre la proposition de la sénatrice
valaisanne qui permettrait de porter secours à une branche qui a subi de plein fouet la
crise du Covid-19 (fermeture des restaurants, annulation des festivals et autres
événements). Estimant que les mesures à prendre n'enfreindraient en rien la liberté
économique ou les accords passés à l'internationale, les élues verte et du centre
n'auront toutefois pas réussi à convaincre un nombre suffisant de leurs collègues. 12
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Lebensmittel

Tout comme la chambre du peuple, une majorité du Conseil des Etats veut promouvoir
la consommation de fruits et légumes locaux. La chambre haute a donné son feu vert à
la motion Roduit (centre, VS) qui permettrait, d'une part, de contribuer à lutter contre
le surpoids et l'obésité et, d'autre part, d'inciter à la consommation d'une alimentation
plus respectueuse du climat. Marianne Maret (centre, VS), pour la majorité de la
commission, a insisté sur la nécessité d'informer correctement la population, une
démarche nécessaire pour un bon fonctionnement de la responsabilité individuelle.
Pour la minorité opposée à cette motion, Jakob Stark (udc, TG) a invoqué l'importance
du fédéralisme – s'opposant à des mesures centralisées – et une campagne qu'il
considère comme superflue au vu du niveau d'information de la population à ce sujet;
un avis partagé par le Conseil fédéral, représenté par Alain Berset lors de ce débat. Cela
n'aura pas suffi à convaincre un nombre suffisant de sénatrices et de sénateurs qui ont
accepté par 21 voix contre 16 et 2 abstentions cette proposition. Le Conseil fédéral est
donc chargé de mettre ce texte en œuvre. 13

MOTION
DATUM: 27.09.2021
KAREL ZIEHLI

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

In der Herbstsession 2021 bereinigte das Parlament die parlamentarische Initiative von
Christa Markwalder (fdp, BE) für eine Erhöhung der steuerlichen Entlastung für
familienexterne Kinderbetreuung von CHF 10'100 auf CHF 25'000. Dem Ständerat lag
als Zweitrat ein Antrag der Kommissionsmehrheit auf Erhöhung des Elterntarifs von CHF
251 pro Kind auf CHF 300 pro Kind vor. Der Elterntarif definiert den Betrag, den Eltern
pro Kind auf den geschuldeten Betrag der direkten Bundessteuer in Abzug bringen
können. Kommissionssprecher Engler (mitte, GR) begründete diesen Entscheid der
Mehrheit damit, dass nun im Unterschied zur Bundesratsvorlage nicht mehr der
Kinderabzug erhöht würde, sondern der Steuerbetrag – also der Abzug von den
tatsächlich zu bezahlenden Steuern. Davon würden in absoluten Zahlen «alle
Steuerpflichtigen in gleichem Masse profitieren», «in Relation zu ihrer steuerlichen
Leistungsfähigkeit [würden sogar] gerade die einkommensschwächeren Familien» am
stärksten profitieren. Dies sei zudem «eine Geste gegenüber jenen Familien [...], die
sich bewusst entschieden haben, für eine gewisse Zeit selbst für die Betreuung ihrer
Kinder aufzukommen». Bezüglich des Abstimmungsergebnisses vom September 2020
betonte er, dass man nicht genau wisse, wogegen sich die Mehrheit der
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger genau gewehrt habe. Minderheitensprecher Levrat
(sp, FR) kritisierte insbesondere den fehlenden Zusammenhang zwischen der Erhöhung
des Abzugs der Drittbetreuungskosten, bei dem es um konkrete, nachzuweisende
Kosten gehe, und der allgemeinen Erhöhung des Elterntarifs. Zudem widersprach er der
Darstellung, dass alle Bürgerinnen und Bürger von der Erhöhung des Elterntarifs
profitieren würden, zumal die Hälfte aller Personen, nämlich diejenige mit den
geringsten Einkommen, nicht profitieren könnten, da sie keine Bundessteuern
bezahlten. Er warf der Kommissionsmehrheit vor, die parlamentarische Initiative zu
missbrauchen, um ihre familienpolitischen Ziele durchzusetzen, und warnte davor, mit
der Vermischung zweier Themen den bei der Bundesratsvorlage begangenen Fehler zu
wiederholen. Mit 25 zu 14 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) folgte der Ständerat seiner
Kommissionsmehrheit und nahm die Erhöhung des Elterntarifs in die Vorlage auf. Mit
ähnlicher Stimmenzahl (26 zu 13 Stimmen bei 1 Enthaltung) passierte die Vorlage
daraufhin die Gesamtabstimmung. Die ablehnenden Stimmen stammten von
Mitgliedern der SP- und der Grünen-Fraktion.

Einige Tage später startete der Nationalrat ins Differenzbereinigungsverfahren. Offen
war nur noch die Frage des Elterntarifs, wobei die Kommissionsmehrheit Festhalten –
also den Verzicht auf die Erhöhung des Elterntarifs – empfohlen hatte, während eine
Minderheit Ritter (mitte, SG) dem Ständerat folgen wollte. Nach einer langen Diskussion
zu den Fragen, wer von der Vorlage profitieren soll und was die Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger mit ihrem Stimmentscheid im September 2020 hatten ausdrücken wollen,
folgte die grosse Kammer ihrer Kommissionsmehrheit und entschied sich mit 112 zu 79
Stimmen gegen die Erhöhung des Elterntarifs. Hatten sich im Ständerat nur SP und
Grüne gegen diese Erhöhung gewehrt, waren es nun im Nationalrat zusätzlich auch
Mitglieder der FDP.Liberalen und der GLP.

Tags darauf empfahl die Mehrheit der WAK-SR dem Ständerat, diesbezüglich
einzulenken und dem Nationalrat zu folgen, um «den unbestrittenen Teil der Vorlage
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[...] nicht länger hinauszuzögern oder gar zu gefährden». Stillschweigend folgte der Rat
seiner Kommission und bereinigte damit die Vorlage im Sinne des Bundesrates. Zum
Schluss wies diese nun dieselbe Form auf, welche der Bundesrat im Mai 2018
vorgeschlagen hatte: So können neu CHF 25'000 statt wie bisher CHF 10'100 für die
Drittbetreuung jedes Kindes von den Steuern abgezogen werden, «soweit diese Kosten
in direktem kausalem Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit [...] stehen». Damit
sollen Erwerbsanreize für Zweitverdienende mit hohen Einkommen geschaffen und
etwa 2'500 gut bezahlte Vollzeitstellen besetzt werden können, wie Finanzminister
Maurer erklärt hatte. Mit 141 zu 46 Stimmen (bei 9 Enthaltungen) und 39 zu 4 Stimmen
(bei 1 Enthaltung) nahmen beide Kammern die Änderung in den Schlussabstimmungen
an. Die ablehnenden Stimmen stammten im Nationalrat grösstenteils von einer
Mehrheit der SVP-Fraktion und einer Minderheit der SP-Fraktion und im Ständerat von
Mitgliedern der SVP-Fraktion. 14

Indirekte Steuern

In der Wintersession 2021 bereinigte das Parlament die Vorlage für eine Erhöhung der
Grenze der Mehrwertsteuerpflicht für ehrenamtlich geführte, nicht gewinnstrebige
Sport- und Kulturvereine und gemeinnützige Institutionen. 

Zu Beginn der Wintersession erhöhte der Ständerat die Schwelle der Umsatzgrenze für
die entsprechenden Vereine noch stärker auf CHF 300'000, die WAK-SR hatte
ursprünglich eine Erhöhung von CHF 150'000 auf CHF 200'000 vorgeschlagen. Mit
dieser erneuten Erhöhung würden lediglich Werbeleistungen, gastgewerbliche
Leistungen, Sponsoring und die Vermietung gewisser Vereinslokalitäten unter dem
entsprechenden Betrag neu nicht mehr mehrwertsteuerpflichtig, argumentierte Stefan
Engler (mitte, GR) für die Kommission. So müssten zusätzlich zu den 45 Sportvereinen,
11 Kulturinstitutionen und 5 sozialen Vereinen, die von einer Grenze von CHF 200'000
profitieren würden, 76 Sportvereine, 22 Kulturinstitutionen und 6 soziale Vereine keine
Mehrwertsteuern mehr bezahlen. Die Mindereinnahmen des Bundes würden dabei von
CHF 1 Mrd. auf CHF 3 Mrd. ansteigen. Erneut wies Finanzminister Maurer erfolglos auf
das fehlende Kosten-Nutzen-Verhältnis dieser Revision hin. Mit einer Enthaltung, aber
ohne Gegenstimmen nahm der Ständerat den Entwurf an (31 zu 0 Stimmen).

Im Nationalrat waren sich die Kommissionsmehrheit und eine Minderheit Feller (fdp,
VD) nicht einig, ob man am Vorschlag der WAK-NR von CHF 200'000 festhalten oder
dem Ständerat beipflichten solle, wobei gemäss Kommissionssprecherin Schneeberger
(fdp, BL) und Kommissionssprecher Bendahan (sp, VD) für die Überlegungen der
Mehrheit insbesondere die Angst vor einer Wettbewerbsverzerrung gegenüber der
Gastrobranche zentral waren. Mit 106 zu 78 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) sprach sich
die Mehrheit für Festhalten aus. 
In der Folge einigten sich die beiden Kammern auf einen Kompromissvorschlag in Form
eine Grenze von CHF 250'000, welchen die WAK-SR in der Zwischenzeit eingebracht
hatte.

Deutlich sprachen sich beide Kammern in den Schlussabstimmungen für die Änderung
des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer aus: Mit 178 zu 14 Stimmen (bei 1
Enthaltung) hiess der Nationalrat mit Ausnahme der Grünliberalen Fraktion die
Änderung gut, der Ständerat tat dies einstimmig (43 zu 0 Stimmen). 15
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Voranschlag

Zwei Tage nach dem Erstrat setzte sich der Ständerat mit dem Nachtrag Ia zum
Voranschlag 2022 auseinander, wobei Johanna Gapany (fdp, FR) die Vorlage im Namen
der Kommission darlegte. Auf keinen Widerstand in der FK-SR waren die drei
ausserordentlichen Covid-19-Kredite für den Erwerbsersatz (CHF 1.7 Mrd.), für die
kantonalen Härtefallmassnahmen (CHF 900 Mio.) und für die ALV (CHF 800 Mio.)
gestossen. Stillschweigend hiess auch der Ständerat diese in der Folge gut. Auch die
CHF 11 Mio. für die Fertigstellung eines ETH-Gebäudes genehmigte der Ständerat ohne
Minderheitsantrag, auch wenn sich die Kommission mit der Situation unzufrieden
zeigte: «Des questions ont été posées concernant la procédure d'adjudication des
travaux», betonte die Kommissionssprecherin.
Neu lag dem Rat nun aber auch ein Antrag der Kommission auf zwei zusätzliche Kredite
über insgesamt CHF 100 Mio. vor, mit denen der Bundesrat Abnahmegarantien für
Medikamente für immunsupprimierte Personen abschliessen und diese Medikamente
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in der Folge beschaffen wollte. Dies war in drei Motionen (Mo. 21.4632, Mo. 22.3005,
Mo. 22.3018) gefordert worden, wobei eine davon bisher vom Nationalrat angenommen
worden war. Kommissionssprecherin Gapany betonte, dass zur Verwendung der
entsprechenden Kredite zuerst die nötige gesetzliche Grundlage geschaffen werden
müsse. Finanzminister Maurer beantragte die zwei Kredite zur Ablehnung. Mit deren
Annahme würde man den Nationalrat überrumpeln – die FK-NR könne diese vor der
Ratssitzung nicht mehr debattieren –, zudem lege der Bundesrat in der Sommersession
einen zusätzlichen Nachtragskredit für Impfungen vor, wobei man eine
Gesamtbeurteilung vornehmen werde. Mit 36 zu 5 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahm der
Ständerat die entsprechenden Kredite dennoch an, nachdem verschiedene Sprechende
deren Dringlichkeit unterstrichen hatten.
Abschliessend diskutierte auch der Ständerat über die Krediterhöhung für
Notschutzmassnahmen gegen den Wolf. Die Kommission hatte diesen vom Nationalrat
ergänzten Kredit nicht vorberaten, ein Einzelantrag Engler (mitte, GR) verlangte jedoch
Zustimmung. Wie bereits Mike Egger (svp, SG) im Nationalrat betonte auch Stefan Engler
die Relevanz dieser zusätzlichen Gelder und unterstrich die bestehende gesetzliche
Grundlage. Nach verschiedenen unterstützenden Wortmeldungen sprach sich der
Ständerat mit 41 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung für die temporären
Notschutzmassnahmen gegen den Wolf aus. Mit einer Differenz bezüglich der Kredite
für die Medikamente für immunsupprimierte Personen musste der Nachtrag Ia somit
ins Differenzbereinigungsverfahren. 16

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Alternativenergien

In der Herbstsession 2021 befasste sich der Ständerat als Zweitrat mit dem Entwurf zur
parlamentarischen Initiative Girod (gp, ZH) betreffend die Förderung der
Stromproduktion aus erneuerbaren Energien. Wie zuvor bereits im Nationalrat war die
Debatte mit 59 Stellungnahmen und 16 Abstimmungen auch im Ständerat sehr
umfangreich. Die Kantonskammer stellte dabei neun Differenzen zum Nationalrat auf:

Erstens wollte der Ständerat Auktionen für Investitionsbeiträge bei grossen
Fotovoltaikanlagen ohne Eigenverbrauch erst ab einer Leistung von 150 KW gestatten.
Der Nationalrat hatte hier zuvor eine Mindestleistung von 100 KW vorschreiben wollen.
Zudem strich die Ständekammer eine spezielle Regelung, wonach auch grosse Anlagen
mit Eigenverbrauch separate Auktionen erhalten sollen. Eine entsprechende
Unterscheidung hatte die UREK-NR zuvor beim Nationalrat erfolgreich ins Feld geführt.
Wie der ständerätliche Kommissionssprecher Martin Schmid (fdp, GR) erläuterte, solle
mit der Änderung vor allem Rechtssicherheit für kleinere Anlagen geschaffen werden,
sodass diese bei der Planung auf die klassische Förderung zählen können und insgesamt
mehr Anlagen gebaut werden. Energieministerin Simonetta Sommaruga erklärte im Rat,
der Bundesrat könne «mit dieser Einschränkung leben», da es vor allem darum gehe,
grössere Anlagen ohne Eigenverbrauch mit Auktionen zu fördern. 

Zweitens sah der Ständerat die Möglichkeit vor, Stromproduktionsanlagen, welche
insbesondere der Winterstromknappheit entgegenwirken, mit maximal 20 Prozent
zusätzlichen Beiträgen zu fördern. So sollen Fotovoltaik-, Windenergie- und
Geothermieanlagen, welche mindestens 40 Prozent ihrer Stromproduktion zwischen
Herbst und Frühling erbringen, zusätzlich unterstützt werden. Sie könnten damit einen
wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit beitragen, strich beispielsweise Hansjörg
Knecht (svp, AG) hervor. Wasserkraftanlagen, welche mindestens einen Viertel ihrer
Jahresproduktion im Winterhalbjahr leisten, sollen ebenfalls von bis zu 20 Prozent
zusätzlichen Beiträgen profitieren können. Neue Anlagen müssen dafür jedoch eine
Leistung von mindestens 10 MW aufweisen. Bestehende Anlagen müssen zwei
Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen durch Erweiterungen oder Erneuerungen
mindestens 300 kW ins Netz einspeisen können und die zugebaute Produktionsmenge
muss mindestens 25 Prozent ihrer jährlichen Leistung im Winterhalbjahr beisteuern.
Energieministerin Simonetta Sommaruga begrüsste die Flexibilität der Kann-
Formulierung und rechnete vor, dass dadurch speziell bei Geothermie- und
Windenergieanlagen, die einen grossen Winterstromanteil aufweisen, ein
Investitionsbetrag von total 80 Prozent möglich würde. «Im Parlament sagt man dann
plötzlich: 80 Prozent Investitionsbeitrag, nein, das ist jetzt wirklich zu viel. Ich sage dies
einfach, damit Sie es einmal gehört haben.»
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Nicht aufgenommen hat der Ständerat eine Forderung seiner knappen
Kommissionsmehrheit (6 zu 5 Stimmen), wonach neue Wasserkraftanlagen erst ab einer
Leistungsuntergrenze von 3 MW anstatt wie im Entwurf vorgesehen bereits ab 1 MW
Leistung gefördert werden sollen. Wie Kommissionsprecher Martin Schmid erläuterte,
gehe es bei dieser Bestimmung um das Spannungsverhältnis zwischen
Nutzungsinteressen und dem Schutz der Gewässerökosysteme. Eine Abwägung dieser
Interessen habe für die Kommissionsmehrheit dazu geführt, das Pendel bei kleineren
Anlagen zugunsten des Gewässerschutzes ausschlagen zu lassen. Die Frage, ab welcher
Leistungsmenge es in Anbetracht des ökologischen Eingriffs angemessen ist, Anlagen zu
fördern, war bereits in der Kommission sowie zuvor im Nationalrat sehr umstritten
gewesen. Nun diskutierte auch der Ständerat lange über diese Bestimmung. Wie
Roberto Zanetti (sp, SO) mahnte, gehe es hier auch um einen effizienten Einsatz der
finanziellen Mittel, da ein eingesetzter Franken an Fördergeld bei grossen Anlagen zu
mehr Elektrizität führe, was insbesondere auch im Hinblick auf die Stromknappheit
sehr relevant werde. Die Untergrenze sei deshalb besser bei 3 MW Leistung anzusetzen.
Der Ständerat folgte schliesslich jedoch einer vom Bundesrat unterstützten Minderheit
Fässler (mitte, AI), die bei der vom Nationalrat eingeführten Untergrenze von 1 MW
Leistung bleiben wollte. Wie der Innerrhoder Ständerat mahnte, dürfe das Parlament
die Wasserkraftbetreiber, die derzeit vom Fördersystem profitieren, nicht einfach im
Regen stehen lassen, wenn sie weniger als 3 MW Leistung erbringen. Aus
energiepolitischen Gründen sei es nicht wünschenswert, Anlagen mit 1 MW Leistung
nicht mehr zu fördern, da die Wasserkraft das Rückgrat der Schweizer Stromversorgung
darstelle: «Es wäre unverständlich, wenn wir bei der Wasserkraft auf ein bedeutendes
Potenzial leichtfertig verzichten würden.» Der Ständerat stellte damit eine dritte
Differenz zum Nationalrat auf.

Gewissermassen als Kompensation dazu setzte die kleine Kammer ein Zeichen für den
Gewässerschutz, indem sie als vierte Differenz die Bedingung aufnahm, dass
Investitionsbeiträge nur bei Wasserkraftzubauten gesprochen werden, die den
Anforderungen des modernen Gewässer- und des Fischereischutzes entsprechen. Die
Anlagen müssen bei Erhalt der Vergütungen entweder diese Umweltbedingungen
bereits erfüllen oder dank der Investition erreichen. Ein Einzelantrag Engler (mitte, GR)
wollte zudem, dass die zusätzlichen Kosten für die Erfüllung der
Gewässerschutzvorschriften den Wasserkraftbetreibern erstattet werden. Auf Druck
der anderen Ratsmitglieder zog der Bündner dieses Anliegen jedoch zurück, damit
dieses im Rahmen eines separaten Geschäfts beraten werden kann.

Als fünfte Differenz verlängerte der Ständerat das bestehende Wasserzinsmaximum von
CHF 110 pro Kilowatt Bruttoleistung, welches Ende 2024 auslaufen würde, bis Ende
2030. Der Bundesrat soll gemäss Gesetz dem Parlament rechtzeitig eine Folgelösung für
die Zeit ab Januar 2031 unterbreiten. Gemäss Martin Schmid könne damit Rechts- und
Planungssicherheit geschaffen werden. Minderheitsvertreter Damian Müller (fdp, LU)
hatte vergeblich versucht, den Rat davon zu überzeugen, auf eine solche
einschneidende und sachfremde Bestimmung zu verzichten und den Wasserzins
stattdessen in einer separaten Vorlage vertieft zu diskutieren. Auch Bundesrätin
Sommaruga sprach sich gegen diese Bestimmung aus und erklärte, der Bundesrat sei
daran, mit den Kantonen eine Nachfolgelösung für das Wasserzinsmaximum zu suchen.
Die Mehrheit des Ständerats liess sich davon jedoch nicht überzeugen und nahm die
Bestimmung mit 27 zu 14 Stimmen bei 2 Enthaltungen in die Vorlage auf.  

Zusätzlich wollte die Kantonskammer als sechste Differenz eine weitere Bestimmung
bei der Wasserkraft streichen: Der Nationalrat hatte eine Regelung einführen wollen,
wonach nicht verwendete Investitionsbeiträge bei grossen Wasserkraftanlagen für
andere Fördersysteme verwendet werden sollen. Kommissionssprecher Martin Schmid
verwies jedoch auf Erläuterungen aus der Verwaltung, wonach diese Praxis bereits
heute angewandt werde. Der Artikel würde es schwieriger machen, finanzielle Mittel für
grosse Projekte bereitzustellen, da die Ausgaben nicht in jedem Jahr gleich hoch
ausfallen würden. Eine kurzfristige Akkumulation von Fördermitteln sei notwendig, um
die Schwankungen ausgleichen zu können. Dieser Artikel würde hingegen verlangen,
dass nicht verwendete Mittel Ende Jahr umverteilt würden. Der Streichung dieses
Artikels stimmte die kleine Kammer stillschweigend zu.

Weiter fügte die Kantonskammer eine Bestimmung für die Finanzierung von
Pilotprojekten ein, welche eins zu eins aus dem bundesrätlichen Entwurf zur Änderung
des Energiegesetzes übernommen worden war, was die Energieministerin sehr freute.
Ebenfalls neu schrieb der Ständerat im Gesetz fest, dass das BAFU Gesuche für
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Investitionsbeiträge an Sanierungsarbeiten von Wasserkraftanlagen in der Regel innert
sechs Monaten behandeln muss. Der Entwurf des Nationalrates hatte hierzu keine Frist
vorgesehen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga zeigte zwar Verständnis für das
Anliegen, wandte allerdings ein, dass es bei Sanierungsarbeiten von Wasserkraftanlagen
eines Einvernehmens zwischen dem BAFU und dem betroffenen Kanton bedürfe, was
nebst der Prüfung der Gesuchsunterlagen viel Zeit in Anspruch nehmen könne. Deshalb
stehe es nicht immer in der Macht des BAFU, diese Frist einzuhalten. Der Ständerat
hiess den entsprechenden Einzelantrag Engler nichtsdestotrotz einstimmig gut. Eine
letzte Differenz schuf die kleine Kammer bei der Verrechnung von Preisvorteilen für
gebundene Endkunden. Hier wollte sie – im Gegensatz zu ihrer Schwesterkammer –
beim bestehenden Gesetz bleiben und diese Praxis auf 2030 befristen, was auch
Bundesrätin Sommaruga begrüsste. 

In der Gesamtabstimmung gab die Ständekammer der Vorlage mit 39 Stimmen bei 4
Enthaltungen (Philippe Bauer (fdp, NE), Andrea Caroni (fdp, AR), Damian Müller und
Ruedi Noser (fdp, ZH)) eindeutig grünes Licht und spielte die überarbeitete Version
dem Nationalrat zu. 17

Verkehr und Kommunikation

Verkehr und Kommunikation

Die politische Steuerung und die Oberaufsicht über Unternehmen mit einem
Grundversorgungsauftrag standen im Mittelpunkt einer von der KVF-SR im November
2020 eingereichten Motion. Die Kommission forderte den Bundesrat dazu auf, ein
eigenes Gesetz für die Betriebe des Service Public – namentlich für SBB, Swisscom,
Schweizerische Post, Skyguide und das öffentliche Radio und Fernsehen – zu schaffen.
Mit den geltenden separaten Gesetzgebungen für die einzelnen Unternehmen seien
einige gewichtige Fragen, beispielsweise betreffend des Zielkonflikts zwischen
Gewinnstreben und Gemeinwohl, noch ungenügend geregelt.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er war der Ansicht, dass dem
Anliegen im Rahmen der geltenden Regelungen bereits entsprochen werde und das
Parlament über geeignete Möglichkeiten verfüge, sich einzubringen. Er sehe daher
keinen Mehrwert in einem neuen Gesetz.
Die kleine Kammer beugte sich in der Frühjahrssession 2021 über die Motion. Die das
Wort ergreifenden Kantonsvertreterinnen und -vertreter Stefan Engler (mitte, GR), Eva
Herzog (sp, BS) sowie Daniel Fässler (mitte, AI) sprachen sich dabei allesamt für die
Annahme der Motion aus. Zu klären seien insbesondere Fragen rund um
«Staatsleistungen und Markt, von Liberalisierung, von Privatisierung und Subventionen»
(Engler). Ebenso müssten Gewinnverbote, Dividendenvorgaben und
Lohnbeschränkungen diskutiert werden. Nicht zu vernachlässigen seien auch Fragen
rund um die Aufsicht über die Betriebe und die Rolle des Parlaments, welches die
Oberaufsicht über die Bundesverwaltung und den Bundesrat ausübe. Es wurde zudem
darauf hingewiesen, dass es nicht sinnvoll sei, diese Bereiche jeweils nur anhand von
Einzelereignissen – genannt wurde insbesondere die Postauto-Affäre – zu diskutieren.
Es gehe vielmehr darum, eine Übersicht zu schaffen und wichtige Grundsätze
festzulegen. Daher sei eine Mantelgesetzgebung notwendig, welche die
Spezialgesetzgebungen für die einzelnen Konzerne ergänzt. Verkehrs- und
Kommunikationsministerin Sommaruga zeigte in ihrem Votum Verständnis für das
Anliegen der Motion. Sie wies aber darauf hin, dass es sehr schwierig werde, eine solche
Mantelgesetzgebung zu erstellen, da die verschiedenen betroffenen Betriebe des
Service public sehr unterschiedlich ausgerichtet seien. In der anschliessenden
Abstimmung votierte eine deutliche Mehrheit des Ständerats für die Annahme der
Motion (34 zu 8 Stimmen). 18

MOTION
DATUM: 09.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Verkehrspolitik

In der Sommersession 2021 beugte sich der Ständerat als Erstrat über das
Bundesgesetz über den unterirdischen Gütertransport. Er stimmte dabei im Grossen
und Ganzen der Vorlage des Bundesrates zu, wich aber in einigen wenigen Punkten von
der bundesrätlichen Version ab. 
Die Eintretensdebatte war geprägt von lobenden Worten seitens der Bürgerlichen für
das geplante Projekt «Cargo sous terrain» (CST), wobei der Ständerat ja nur über die
dafür nötigen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu befinden hatte. Das Projekt wurde
als «innovativ» (Wicki (fdp, NW), Engler (mitte, GR), Knecht (svp, AG)), «exzellent»
(Français (fdp, VD)) und «historisch» (Bischof (mitte, SO)) bezeichnet – die übrigen
Fraktionen blieben in der Eintretensdebatte ohne Wortmeldungen. Verkehrsministerin
Sommaruga würdigte das Projekt ebenfalls und unterstrich, dass es beim vorliegenden
Gesetzesvorhaben nicht darum gehe, dieses Infrastrukturprojekt selber zu erschaffen.
Es sei vielmehr ein Ermächtigungsgesetz, damit von privater Seite her gebaut werden
könne. Zudem müsse diese neue Infrastruktur mit der bestehenden Strassen- und
Schieneninfrastruktur optimal abgestimmt werden. Das Gesetz regle folglich die
Rahmenbedingungen für die Errichtung und den Betrieb der unterirdischen
Gütertransportanlage sowie für den Betrieb von Transportfahrzeugen. Gemäss dem
Gesetzesentwurf sollen unterirdische Gütertransportanlagen in den Sachplan Verkehr
des Bundes Eingang finden, und zwar als eigenständiger Teil. Damit werde unter
anderem die Koordination unter den beteiligten Kantonen gewährleistet. Sommaruga
betonte auch, dass das vorliegende Gesetz nicht extra für CST gemacht worden sei. Das
Gesetz gelte vielmehr für jeden Projektträger, der einen unterirdischen Gütertransport
bereitstellen wolle. Auch müssten die angebotenen Transportdienstleistungen
diskriminierungsfrei zugänglich sein. Bei Streitigkeiten rund um diese
Diskriminierungsfreiheit solle die Railcom – die Regulierungsbehörde für den
Eisenbahnverkehr in der Schweiz – zuständig sein. Schliesslich solle über eine
Spezialgesetzgebung sichergestellt werden, «dass über die gesamte Lebensdauer der
Anlage hinweg eine Schweizer Mehrheit an deren Eigentum besteht».  
Im Rahmen der Detailberatung wich die kleine Kammer in vier Punkten von der Vorlage
des Bundesrates ab. Diese Punkte betrafen die Themen Diskriminierungsverbot,
öffentliche Auflage des Baugesuchs, die Stellungnahme der Kantone zum Baugesuch
und den Rückbau der Infrastruktur.
In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage einstimmig mit 39 Stimmen und einer
Enthaltung angenommen. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Strassenverkehr

Die pandemiebedingten Schwierigkeiten der privaten Reisebusbranche standen im
Zentrum einer Motion der KVF-NR, welche in der Frühjahressession 2021 vom Ständerat
behandelt wurde. Die vom Nationalrat gutgeheissene Motion verlangte vom Bundesrat,
eine Vorlage zu erarbeiten, um Firmenschliessungen, Konkurse und Arbeitsplatzverluste
in dieser Branche zu verhindern.
Kommissionssprecher Engler (mitte, GR) erläuterte für die Mehrheit der KVF-SR, dass
die Kommission grosses Verständnis für das Anliegen habe. Das Parlament habe aber
mittlerweile – die Motion wurde bereits im Sommer 2020 eingereicht – mit den
Härtefallmassnahmen und der Covid-Gesetzgebung die Voraussetzungen geschaffen,
um die betroffenen Branchen zu unterstützen. 
Thierry Burkart (fdp, AG), seines Zeichens Zentralpräsident des ASTAG, erläuterte die
Lage aus Sicht der Carunternehmungen. Die Branche stehe quasi am Abgrund. Die
Gelder aus der Härtefallregelung kämen zu langsam und reichten nicht aus. Ausserdem
seien sie von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich ausgestaltet. Er sehe mit der
Anpassung des Covid-19-Gesetzes in der Frühlingssession 2021 jedoch Licht am
Horizont. Er sei guten Mutes, dass mit den darin enthaltenen Regulierung Abhilfe
geschaffen werde, weshalb er seinen Minderheitsantrag auf Annahme der Motion
zurückziehe. Anschliessend lehnte der Nationalrat die Motion stillschweigend ab. 20

MOTION
DATUM: 09.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die kleine Kammer beschäftigte sich in der Sommersession 2021 mit den
Arbeitsbedingungen für Berufschauffeusen und -chauffeure in Form einer Motion
Storni (sp, TI). Die Motion, die vom Nationalrat stillschweigend angenommen worden
war, sorgte im Ständerat für deutlich mehr Gesprächsstoff. Stefan Engler (mitte, GR)
erläuterte, dass Motionär Storni das Ziel verfolge, vor allem die Situation ausländischer
Chauffeure und Chauffeusen, welche in der Schweiz unterwegs sind, zu verbessern. Zu
diesem Zweck soll es allen Berufschauffeusen und -chauffeuren untersagt sein, ihre
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reguläre wöchentliche Ruhezeit ausschliesslich im Fahrzeug zu verweilen. Damit würde
die Schweiz auch eine geplante Regelung der EU nachvollziehen. Aus diesen Gründen
unterstütze die KVF-SR diese Motion einstimmig. Nicht einverstanden mit dieser
Argumentation war hingegen Jakob Stark (svp, TG). Er hatte einen Einzelantrag auf
Ablehnung der Motion eingereicht, da er befürchtete, dass ausländische Chauffeusen
und Chauffeure durch diese Regelung gezwungen wären, in einer Unterkunft zu
übernachten, die sie selber berappen müssten. Ratskollege Rechsteiner (sp, SG)
hingegen unterstützte die Motion, weil er darin eine Chance sah, «das Sozialdumping
dort, wo es möglich ist, zu verhindern und die Standards nach oben anzupassen».
Thierry Burkart (fdp, AG), Präsident des ASTAG, erläuterte, dass der Bundesrat ohnehin
bereits daran sei, die Chauffeurverordnung im Sinne der Motion Storni anzupassen.
Daher sei die Motion eigentlich gar nicht notwendig, eine Ablehnung der Motion aber
auch nicht. Abschliessend bekräftigte Verkehrsministerin Sommaruga noch einmal die
zustimmende Haltung des Bundesrates. Die Motion entspreche «dem, was aufgegleist
ist, was breit abgestützt ist, was einstimmig in Ihrer Kommission beschlossen wurde und
ohnehin zu tun ist, weil wir diese Wettbewerbsverzerrungen alle nicht wollen». Nach
diesem Votum stimmte der Ständerat der Motion mit 37 zu 8 Stimmen deutlich zu. 21

Der Entwurf für ein neues Veloweggesetz stand in der Herbstsession 2021 auf der
Traktandenliste des erstberatenden Ständerates. Als erstes galt es, über einen
Minderheitsantrag Salzmann (svp, BE) auf Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat zu
entscheiden. Letzterer solle den Entwurf des Veloweggesetzes schlanker gestalten und
es am bestehenden Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege ausrichten. Salzmann
begründete seinen Antrag damit, dass der vorliegende Entwurf einen zu starken Eingriff
in die Autonomie der Kantone und Gemeinden darstelle; der Bund müsse sich auf ein
Minimum an Planung und Koordination beschränken. Zudem müsse unbedingt
vermieden werden, dass dieses Gesetz als Grundlage für Ansprüche auf eine
«verstärkte Finanzierung durch Geldmittel aus dem Nationalstrassen- und
Agglomerationsverkehrsfonds (NAF) in diesem Bereich» diene. Aus Sicht der
Landwirtschaft – Salzmann ist Präsident des Schweizerischen Verbandes für
Landtechnik und des Verbandes der Schweizer Gemüseproduzenten – gelte es auch
festzuhalten, dass der Ausbau von Velowegnetzen weitestmöglich auf bereits
bestehenden Strecken erfolge und nicht auf Kosten von Landwirtschaftsland neu
erschlossen werde. Diesem Votum entgegnete Verkehrsministerin Sommaruga, dass
sich das vorliegende Gesetz bereits stark am Fuss- und Wanderweggesetz orientiere.
Diese Haltung vertrat auch die Mehrheit der kleinen Kammer; sie lehnte den
Rückweisungsantrag mit 33 zu 7 Stimmen (3 Enthaltungen) deutlich ab.
Des Weiteren entbrannte im Stöckli eine intensive Debatte über die Bedeutung und die
Förderung des Veloverkehrs sowie über den Zweck und die Reichweite des
vorliegenden Gesetzesentwurfs. Während Marianne Maret (mitte, VS) – die Präsidentin
von Cycla, der Schweizer Velo-Allianz – vor allem die mit dem neuen Gesetz
einhergehende höhere Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden ins Zentrum stellte,
betonte Paul Rechsteiner (sp, SG), dass das Gesetz nur einen ersten Schritt darstellen
könne; schon bald bedürfe es eines Masterplans für die weitere Förderung des
Veloverkehrs. Demgegenüber war für Hannes Germann (svp, SH) klar, dass am
vorliegenden Gesetzestext noch einige Korrekturen vorgenommen werden müssen. In
der Folge debattierte der Ständerat über die verschiedenen Mehrheits- und
Minderheitsanträge der KVF-SR. Dabei ging es neben der diesbezüglichen Autonomie
der Kantone und Gemeinden auch um Themen wie etwa die Durchgängigkeit von
Velowegnetzen, den Ersatz von nicht mehr sicheren Radwegen, den Beizug von privaten
Fachorganisationen für einzelne Aufgaben oder um das Verbandsbeschwerderecht
gegen behördliche Verfügungen sowie gegen Nutzungspläne, die Fahrradwege
betreffen. Die Mehrheit des Ständerates wollte jedoch nahe an der bundesrätlichen
Version bleiben und lehnte alle Minderheitsanträge ab. Insgesamt wurde nur eine
grössere Korrektur vorgenommen: Beim Verbandsbeschwerderecht folgte die kleine
Kammer der Mehrheit ihrer vorberatenden Kommission und beschloss, dass private
Fachorganisationen, die von den Behörden bereits für einzelne Aufträge mandatiert
wurden, kein Beschwerderecht erhalten sollen. Kommissionssprecher Engler (mitte, GR)
begründete diesen Entscheid damit, dass es «in Bezug auf die Governance schwierig zu
vermitteln ist, wenn die gleichen Leute, die die Kantone und die Gemeinden im Auftrag
des Bundes beraten, gleichzeitig auch noch mit der Keule der Beschwerdeandrohung
arbeiten können, um ihren Forderungen mehr Druck zu verleihen». In der
anschliessenden Gesamtabstimmung wurde das Gesetz mit 38 zu 4 Stimmen deutlich
angenommen. Die ablehnenden Stimmen stammten von je zwei Mitgliedern der SVP-
und der FDP.Liberalen-Fraktion. 22
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Einige Minuten nachdem er die Revision des Strassenverkehrsgesetzes diskutiert hatte,
befasste sich der Ständerat in der Sommersession 2022 mit einer Motion von Olivier
Feller (fdp, VD) zu den Regeln für Blaulichtorganisationen im Einsatzfall. Dabei forderte
die Mehrheit der KVF-SR die Annahme der Motion. Kommissionssprecher Stefan Engler
(mitte, GR) argumentierte, dass die Forderung der Motion – die Garantie, dass
Blaulichtorganisationen im Einsatz auch bei einem Tempolimit von 30km/h optimal
arbeiten können – mit der Änderung des Strassenverkehrsgesetzes zwar grösstenteils
umgesetzt wurde; dennoch müsse die Forderung aufrecht erhalten werden, da die
Revision noch nicht abgeschlossen sei. Die Kommissionsminderheit um Olivier Français
(fdp, VD) hingegen war der Ansicht, dass das Anliegen der Motion mit der soeben
beschlossenen Revision des Strassenverkehrsgesetzes erfüllt sei. Diese Haltung vertrat
auch Verkehrsministerin Sommaruga. In der anschliessenden Abstimmung liess sich die
Mehrheit des Rates von der Kommissionsminderheit überzeugen und lehnte die Motion
mit 19 zu 24 Stimmen bei 1 Enthaltung ab. Während die Grünen und die SP geschlossen
gegen und die SVP geschlossen für die Motion stimmten, zeigten sich die Mitglieder der
FDP.Liberalen- und der Mitte-Fraktionen gespalten. 23

MOTION
DATUM: 31.05.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Eisenbahn

Der Ständerat behandelte in der Frühjahressession 2021 eine Motion Pasquier-
Eichenberger (gp, GE) zum Monitoring des alpenquerenden Gefahrguttransports.
Marianne Maret (mitte, VS) erläuterte, dass die KVF-SR einstimmig zum Entscheid
gelangt sei, dass der Gefahrguttransport über die Alpen, und insbesondere über den
Simplon, überwacht und dokumentiert werden müsse. Dadurch könnten die Risiken
eingedämmt und die Sicherheit im alpenquerenden Strassenverkehr gestärkt werden.
Verkehrsministerin Sommaruga pflichtete dieser Einschätzung bei und erläuterte, dass
das BAV bei Annahme der Motion beim Kanton Wallis die Erhebung der Zahlen zum
alpenquerenden Gefahrguttransport über den Simplon in Auftrag geben werde. Die
Motion war im Ständerat ebenso unumstritten wie zuvor im Nationalrat und wurde
folglich einstimmig gutgeheissen. 24

MOTION
DATUM: 09.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Eine im Februar 2021 eingereichte Motion der FK-SR verlangte, dass der Bundesrat die
Verschuldungsobergrenze der SBB vorübergehend anhebt, damit es bei den bereits
fortgeschrittenen Immobilienprojekten der SBB zu keinem Marschhalt komme. Die
Kommission befürchtete, dass dem Bund bei einem Stopp wichtige Ertragseinbussen
drohen würden und auch die Sanierung der SBB-Pensionskasse negativ tangiert würde.
Dieser Motion vorausgegangen war ein Entscheid der SBB, circa 40 ihrer
Immobilienprojekte aufgrund der angespannten finanziellen Situation vorübergehend
zu stoppen.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er erläuterte, dass die
strategischen Ziele für die SBB dem Parlament respektive der zuständigen Kommission
jeweils vorgelegt würden. Mit der Konsultation über die strategischen Ziele 2019-2022
sei das Parlament folglich über die aktuell geltende Begrenzung der verzinslichen
Nettoverschuldung informiert worden. Die Sistierung der Investitionen in einige
Immobilienprojekte seien Teil von Sparmassnahmen gewesen, welche die SBB als
Reaktion auf die Verschlechterung ihrer finanziellen Lage aufgrund der Covid-19-Krise
vorgenommen habe. Ende Februar 2021 habe die SBB jedoch bereits kommuniziert,
dass diese sistierten Projekte dank einer Änderung der Finanzierungsmodalitäten bei
Beschaffungen nun doch teilweise realisiert werden könnten. Die temporäre Anhebung
ihrer Verschuldungsobergrenze sei somit nicht nötig, meinte der Bundesrat, da
vorübergehende Überschreitungen bereits möglich seien. Eine dauerhafte Anpassung
der Verschuldungsobergrenze werde er überdies in den nächsten Jahren prüfen. 
In der ständerätlichen Debatte in der Frühjahrssession 2021 meldeten sich mehrere
gegenüber der Motion positiv eingestellte Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu
Wort. So argumentierte beispielsweise Olivier Français (fdp, VD), dass das Problem der
Verschuldung bei der SBB und weiteren Eisenbahnunternehmen akut sei und dass der
Bundesrat mit der Annahme der Motion gezwungen würde, dem Parlament Vorschläge
zu unterbreiten, wie mit diesem Problem umgegangen werden solle. Eva Herzog (sp, BS)
fügte an, dass es wichtig sei, in der coronabedingten Krise antizyklisch zu handeln.
Stefan Engler und Andrea Gmür-Schönenberger wiesen überdies darauf hin, wie wichtig
diese SBB-Immobilienprojekte auch für verschiedene Gemeinden und Städte seien,
zum Beispiel durch die Schaffung von Arbeitsplätzen oder durch Steuereinnahmen.
Verkehrsministerin Sommaruga ihrerseits bat um Ablehnung der Motion und warnte
davor, diese Obergrenze zukünftig zu weit zu erhöhen. Man könne nämlich nicht davon
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ausgehen, dass es in der Immobilienwirtschaft immer nur gute Phasen geben werde.
Die Worte von Sommaruga vermochten den Ständerat aber nicht zu überzeugen. Er
stimmte der Motion mit  30 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen deutlich zu. 25

Die bessere Ausnutzung der Eisenbahnanlagen für den Gütertransport stand im
Zentrum eines im März 2021 eingereichten Postulates von Charles Juillard (mitte, JU).
Dieser verlangte einen Bericht über die Entwicklung des Schienengüterverkehrs und
über Massnahmen zur stärkeren Verlagerung des Gütertransports. Juillard begründete
seinen Vorstoss mit der Tatsache, dass in den letzten Jahren die Zahl der Bedienpunkte
– die Stellen, an denen die Waren vom Lastwagen auf den Zug umgeladen werden –
durch SBB Cargo stark reduziert worden sei. Daher seien manche kleineren Firmen in
eher abgelegenen Regionen dazu übergegangen, ganz auf den Transport mit Lastwagen
zu setzen. Dies wiederum führe dazu, dass die Rentabilität des Schienenverkehrs sinke
und die Schliessung weiterer Bedienpunkte geprüft werde. Dieses Vorgehen und dessen
Folgen stünden indes in Widerspruch zur Bekämpfung von Schadstoff-, Luft- und
Lärmemissionen, die von den Lastwagen ausgingen. Der Bundesrat beantragte die
Annahme des Postulates. Er wollte dieses gegebenenfalls zusammen mit der bereits
überwiesenen Motion Dittli (fdp, UR; Mo. 20.3222) umsetzen. 
Die kleine Kammer behandelte das Geschäft in der Sommersession 2021. Im Plenum
fasste Juillard noch einmal die wichtigsten Punkte seines Postulates zusammen, danach
steckte Kommissionspräsident Engler (mitte, GR) den grösseren verkehrspolitischen
Rahmen dieses Vorstosses ab: Die KVF-SR sei der Ansicht, dass die Verkehrsverlagerung
im internationalen Güterverkehr bislang gut vorangekommen sei, beim
Binnengüterverkehr sowie im Import- und Exportverkehr gebe es jedoch noch Luft
nach oben. In diesem Bereich habe der offene Markt dazu geführt, dass die Güter nur
noch dort auf die Schiene verlagert würden, wo es sich auch wirtschaftlich lohne. Er
danke daher Ratskollege Juillard für das Postulat, welches im Übrigen durch ein neu
eingereichtes Kommissionspostulat zur Zukunft des Güterverkehrs ergänzt werde. Nach
diesen Voten liess es sich ASTAG-Präsident Burkart (fdp, AG) nicht nehmen, noch eine
Lanze für den Gütertransport auf der Strasse respektive für die Kombination der
verschiedenen Verkehrsträger zu brechen: «Alle Verkehrsträger haben ihre Vorteile, alle
haben ihre Nachteile, aber zusammen bringen sie ein erfolgreiches Logistik- und
Güterverkehrssystem in unserem Lande zustande, und das sollte man bitte schön auch
einmal attestieren». Dem pflichtete auch Verkehrsministerin Sommaruga bei. Es
brauche generell eine Auslegeordnung zum Binnengüterverkehr, sowohl betreffend den
Bahngüterverkehr als auch betreffend die Kombination der Verkehrsmittel, daher
werde der Bundesrat gerne den gewünschten Bericht erarbeiten. Anschliessend nahm
der Ständerat das Postulat stillschweigend an. 26

POSTULAT
DATUM: 15.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die KVF-SR verlangte mit einem im Mai 2021 eingereichten Postulat eine umfassende
Auslegeordnung zur zukünftigen Ausrichtung der Schienengüterverkehr-Politik. Dabei
wollte die Kommission eine ganze Palette an offenen Punkten beantwortet wissen; sie
stellte beispielsweise Fragen rund um die Struktur, die Leistungen, die
Eigenwirtschaftlichkeit und die Ausrichtung von SBB Cargo. Das Postulat stellte aber
auch Fragen zum Import und Export von Gütern auf der Schiene und zum Beitrag des
Schienengüterverkehrs zur Landesversorgung, zur Verkehrsverlagerung und zur
nachhaltigen Ausrichtung der Lieferketten. Schliesslich sollte im geforderten
Postulatsbericht auch auf einen allfälligen gesetzgeberischen Handlungsbedarf für die
Weiterentwicklung des Schienengüterverkehrs eingegangen werden.
Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulates und der Ständerat beugte sich in
der Herbstsession 2021 darüber. Stefan Engler (mitte, GR) und Paul Rechsteiner (sp, SG)
wiesen darauf hin, dass der Vorstoss im grösseren Kontext der allgemeinen
Verkehrspolitik (Stichwort Cargo sous terrain) und der wirtschaftlichen Probleme bei
SBB Cargo stehe. Anschliessend wurde der Vorstoss stillschweigend angenommen. 27

POSTULAT
DATUM: 28.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Wintersession 2022 befasste sich der Ständerat mit der Forderung von Marco
Romano (mitte, TI), das Mendrisiotto ins Intercity-Streckennetz des Fernverkehrs
einzubinden. Wie Kommissionssprecher Stefan Engler (mitte, GR) berichtete,
beantragte die vorberatende KVF-SR mit 10 zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung, die Motion
anzunehmen. Engler argumentierte, dass Mendrisio als Zentrum einer
einwohnerstarken Agglomeration mit dem Halt der IC-Züge verkehrsmässig stark
aufgewertet würde, was der «territorialen Dynamik in der wachsenden Region
Mendrisiotto» gerecht würde. Der Tessiner Standesvertreter Chiesa (svp, TI) pflichtete
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ihm bei, dass die derzeitige Einbindung des Mendrisiotto in das
Eisenbahnfernverkehrsnetz nicht seiner geoökonomischen Bedeutung entspreche.
Verkehrsministerin Sommaruga hingegen wies darauf hin, dass das Mendrisiotto bereits
sehr gut an den öffentlichen Verkehr angeschlossen sei. Sie plädierte dafür, im Falle von
Mendrisio kein Präjudiz zu schaffen, ansonsten könnten noch sehr viele andere
Regionen oder kleinere Städte auf eine Haltestelle im IC-Streckennetz pochen.
Ausserdem sei es wenig stufen- und sachgerecht, wenn die eidgenössischen Räte
begännen, einzelne Stationen des IC-Netzes zu bestimmen. Angesichts des klaren
Abstimmungsresultats in der Kommission pochte die Verkehrsministerin jedoch nicht
auf eine Abstimmung, so dass der Ständerat die Motion stillschweigend annahm. 28

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

In der Wintersession 2021 beschäftigte sich der Ständerat mit vier gleichlautenden
Motionen, welche einen Massnahmenplan forderten, um den Anteil des öffentlichen
Verkehrs am Gesamtverkehr zu steigern. Stefan Engler (mitte, GR) erläuterte für die
KVF-SR, dass die Motionen dazu beitragen könnten, die Treibhausgase im
Verkehrsbereich weiter zu senken. Daher beantrage die Kommissionsmehrheit ihre
Annahme. Die Minderheitssprecher Hans Wicki (fdp, NW) und Thierry Burkart (fdp, AG)
plädierten hingegen für die Ablehnung der Motionen. Wicki argumentierte, dass es
wenig sinnvoll sei, die Verwaltung Massnahmen ausarbeiten zu lassen, für deren
Realisierung keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stünden. Burkart wiederum
vertrat die Ansicht, dass diese Motionen einem veralteten Schiene-gegen-Strasse-
Denken folgten. Dabei sei doch mittlerweile klar, dass es beide Verkehrsträger brauche,
zumal die Dekarbonisierung auch bei den Autos und den Lastwagen auf dem Vormarsch
sei. Mit diesen Vorstössen würde zudem zwischen öffentlichem und privatem Verkehr
unterschieden, «obwohl beide teilweise mit genau denselben Fahrzeugen verkehren»,
so Burkart. Bundesrätin Sommaruga sprach sich für Annahme der Motionen aus, räumte
aber an die Minderheit gerichtet ein, dass eine Annahme nicht bedeute, dass nur noch
für den öffentlichen Verkehr gearbeitet würde. So werde es beispielsweise beim
geplanten Nachfolgegesetz für das an der Urne abgelehnte CO2-Gesetz auch
massgeblich um den Ausbau der Infrastruktur für die Elektromobilität gehen. Nach
diesen Voten nahm der Ständerat die Motionen mit 24 zu 15 Stimmen an. 29

MOTION
DATUM: 07.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Eine im März 2022 eingereichte Motion Maret (mitte, VS) forderte die stärkere
Koordination und Förderung des öffentlichen touristischen Verkehrs. Damit der Anteil
des öffentlichen Verkehrs am touristischen Verkehr gesteigert werden und etwas zur
Verringerung des CO2-Ausstosses unternommen werden könne, seien Impulse für
Innovationen im Bereich des touristischen Verkehrs nötig, so Maret. Dafür brauche es
wiederum die Kooperation der verschiedenen Akteure, wie etwa der
Transportunternehmen, aber auch der Koordinationsstelle für nachhalte Mobilität oder
von Innosuisse und Innotour (Förderinstrument des SECO). Der Bundesrat befürwortete
das Anliegen, das Potenzial des öffentlichen Verkehrs im Tourismus stärker
auszuschöpfen, beantragte aber dennoch die Ablehnung der Motion, weil im Rahmen
der Erfüllung der Postulate Po. 20.3328 und Po. 21.4452 bereits die Strategie
«Freizeitverkehr» aktualisiert und dabei geprüft werde, ob Bedarf für eine zusätzliche
Koordination bestehe.
Nachdem die Motion anfänglich zur Beratung an die Kommission zurückgewiesen
worden war, wurde sie in der Wintersession 2022 im Ständerat behandelt. Elisabeth
Maret argumentierte, dass die Kommissionsmehrheit das Innovationspotential an dieser
Schnittstelle zwischen Verkehr und Tourismus als gross erachtete und in gemeinsamen
Projektausschreibungen, etwa im Bereich Sharing Economy, der Bedienung des letzten
Kilometers oder bei der Fahrradmitnahme in Zügen, vielversprechende Ansatzpunkte
sah. Auch Verkehrsministerin Sommaruga sah trotz ablehnendem Antrag des
Bundesrates keine grosse Differenz zwischen der Regierung und der Kommission. Im
Anschluss votierte der Ständerat mit 34 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung für die Annahme
des Vorstosses. Die ablehnenden Stimmen stammten von Mitgliedern der
FDP.Liberalen-Fraktion. 30
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Marianne Maret (mitte, VS) forderte mittels eines im September 2022 eingereichten
Postulats die raschere Umsetzung von Projekten des Langsamverkehrs im Rahmen von
Agglomerationsprogrammen. Dabei solle der Bundesrat in einem Bericht darlegen,
weshalb es bei der Umsetzung dieser Projekte zu Verzögerungen gekommen ist, und
allenfalls einen Massnahmenplan ausarbeiten, mit welchem die bereits vom Parlament
beschlossenen Projekte vorangetrieben werden können. Maret wies darauf hin, dass im
Rahmen des laufenden Agglomerationsprogramms  lediglich 22 Prozent der Ausgaben
für die Strassen- und Langsamverkehrsmassnahmen getätigt wurden, die für die
Periode 2019 bis 2021 budgetiert waren.
Der Bundesrat erläuterte, dass die Ursachen für die angesprochenen Verzögerungen
bekannt seien: Diese lägen insbesondere in der teilweise hohen Komplexität der
Projekte, langen Entscheidverfahren und Einsprachen. Zudem habe der Bund die
Lehren aus den ersten beiden Generationen der Agglomerationsprogramme gezogen
und bei der laufenden dritten Generation Fristen für den Baubeginn eingeführt. Auch
habe er bereits den administrativen Aufwand für die Projektumsetzung reduziert und es
seien weitere Vereinfachungen geplant. Schliesslich würden die Kantone mit dem
neuen Veloweggesetz verpflichtet, «behördenverbindliche Netzplanungen für den
Alltags- und Freizeitveloverkehr zu erstellen und innerhalb von 20 Jahren umzusetzen.»
Da die Gründe für die Verzögerungen also bekannt seien und entsprechende
Massnahmen eingeleitet worden seien, sei ein Postulatsbericht nicht mehr zielführend,
schloss der Bundesrat.
Das Postulat wurde in der Wintersession 2022 im Ständerat behandelt. Nachdem
Postulantin Maret und Verkehrsministerin Sommaruga ihre Argumente wiederholt
hatten, wurde das Postulat von einer Mitte-Links-Mehrheit mit 19 zu 15 Stimmen
angenommen. 31

POSTULAT
DATUM: 12.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Post und Telekommunikation

Im Januar 2021 hatte die KVF-SR beantragt, die Frist für die Umsetzung der
Standesinitiative Jura zum Poststellennetz um zwei Jahre zu verlängern. Die Initiative,
der 2018 Folge gegeben worden war, verlangte, dass die Postkommission PostCom bei
der Schliessung oder Verlegung einer Poststelle einen anfechtbaren Beschluss fassen
soll. Bürgerinnen und Bürger sollen zudem eine Eingabe gegen die Schliessung einer
Poststelle bei der PostCom machen können. Auch müsse die Erreichbarkeit und die
Qualität der postalischen Dienstleistungen generell verbessert werden.
Im März 2021 stimmte der Ständerat dem Ansinnen auf Fristverlängerung seiner
Kommission stillschweigend zu. Kommissionssprecher Engler (mitte, GR) betonte, man
wolle zuerst die neue Strategie der Post für die Jahre 2021-24 besser kennenlernen und
den Bericht in Erfüllung des Postualtes 19.3532 der KVF-NR abwarten, bevor man
gesetzgeberisch tätig werde. 32

STANDESINITIATIVE
DATUM: 02.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Wintersession 2021 befasste sich die kleine Kammer mit dem vom Kanton Zürich
geforderten Moratorium für die Schliessung von Poststellen. Kommissionssprecher
Engler (mitte, GR) erläuterte, dass sich die Post seit vielen Jahren in einem
«Spannungsfeld des Gleichgewichts zwischen betriebswirtschaftlichen Anforderungen
und den nicht rentablen Anforderungen des Service public» bewege. Die Initiative des
Kantons Zürich nehme eine legitime Forderung auf. Da das Anliegen jedoch bereits
durch die angenommene Standesinitiative des Kantons Jura abgedeckt werde und die
Post zugesichert habe, die Zahl der Poststellen mittelfristig bei rund 800 zu
stabilisieren, empfehle die KVF-SR die Zürcher StandesInitiative zur Ablehnung. Der
Ständerat schloss sich dieser Haltung an und gab der Initiative stillschweigend keine
Folge. 33

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat befasste sich in der Wintersession 2021 einmal mehr mit dem Thema
Mobilfunk/5G. In diesem Rahmen erläuterte Stefan Engler (mitte, GR) die Überlegungen
der KVF-SR zu drei Standesinitiativen (Kt.Iv. GE 20.309; Kt.Iv. JU 21.305; Kt.Iv. NE 20.314)
betreffend ein Moratorium für den Aufbau des 5G-Millimeterwellennetzes sowie zum
Postulat zur zukünftigen Frequenznutzung für den Mobilfunk im
Millimeterwellenbereich, das die KVF-SR selbst im Mai 2021 eingereicht hatte. Engler
erläuterte, dass sich mehrere Forderungen der Standesinitiativen bereits in Umsetzung
befänden. So sei eine schweizweite Übersicht über die Belastung durch
nichtionisierende Strahlungen – ein so genannter Funkwellenkataster – lanciert worden.
Zudem sei der Einbezug der Kantone und der Gemeinden bei der Planung der
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Netzabdeckung durch einen neuen Leitfaden sowie durch das Mitspracherecht der
Gemeinden und Kantone bei der Standortwahl für Mobilfunkanlagen bereits
gewährleistet. Schliesslich sei auch die geforderte Information und die Sensibilisierung
der Bevölkerung bereits in die Wege geleitet: Der Bundesrat habe diese Massnahme
aufgrund des Berichtes der Arbeitsgruppe Mobilfunk und Strahlung beschlossen. Die
wichtigste Forderung jedoch, jene nach einem Moratorium für den Aufbau der 5G-
Millimeterwellennetze, wollte die KVF-SR nicht erfüllen, da dies «schwerwiegende
Auswirkungen» auf Wissenschaft, Innovation und auch auf die Gesellschaft mit sich
bringen könnte. Im Gegenzug habe die Kommission jedoch beschlossen, ein eigenes
Postulat einzureichen, welches die in den Standesinitiativen geschilderten Sorgen
aufnimmt. Mit diesem Postulat solle der Einbezug der Kantone und der
Parlamentskommissionen sowie eine adäquate Information der Bevölkerung
sichergestellt werden. Auch sollen die Forschungsergebnisse zum
Millimeterwellenbereich in einen späteren Entscheid betreffend die Nutzung
ebendieser Frequenzen einfliessen. Engler empfahl deshalb, die drei Standesinitiativen
abzulehnen und das Kommissionspostulat anzunehmen. Das Stöckli kam dieser
Empfehlung stillschweigend nach. 34

Der Ständerat sistierte in der Sommersession 2022 die Behandlung von drei Motionen
zur postalischen Grundversorgung. Es handelte sich dabei um die Motionen 17.3888
von Jean-Pierre Grin (svp, VD), 17.3938 von Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO) sowie
21.3054 von Charles Juillard (mitte, JU). KVF-SR-Sprecher Stefan Engler (mitte, GR)
verwies auf den im Mai 2022 publizierten Bericht der Expertenkommission
Grundversorgung Post; es gelte zuerst zu entscheiden, welche der in diesem Bericht
empfohlenen Massnahmen umgesetzt werden sollen und welche nicht, «bevor wir im
Mikrobereich an der Grundversorgung der Post schrauben». 35
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Der Ständerat sistierte in der Sommersession 2022 die Behandlung von drei Motionen
zur postalischen Grundversorgung. Es handelte sich dabei um die Motionen 17.3888
von Jean-Pierre Grin (svp, VD), 17.3938 von Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO) sowie
21.3054 von Charles Juillard (mitte, JU). KVF-SR-Sprecher Stefan Engler (mitte, GR)
verwies auf den im Mai 2022 publizierten Bericht der Expertenkommission
Grundversorgung Post; es gelte zuerst zu entscheiden, welche der in diesem Bericht
empfohlenen Massnahmen umgesetzt werden sollen und welche nicht, «bevor wir im
Mikrobereich an der Grundversorgung der Post schrauben». 36
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Der Ständerat sistierte in der Sommersession 2022 die Behandlung von drei Motionen
zur postalischen Grundversorgung. Es handelte sich dabei um die Motionen 17.3888
von Jean-Pierre Grin (svp, VD), 17.3938 von Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO) sowie
21.3054 von Charles Juillard (mitte, JU). KVF-SR-Sprecher Stefan Engler (mitte, GR)
verwies auf den im Mai 2022 publizierten Bericht der Expertenkommission
Grundversorgung Post; es gelte zuerst zu entscheiden, welche der in diesem Bericht
empfohlenen Massnahmen umgesetzt werden sollen und welche nicht, «bevor wir im
Mikrobereich an der Grundversorgung der Post schrauben». 37
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Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Als Zweitrat befasste sich der Ständerat in der Frühjahressession 2021 mit einer Motion
Egger (csp, VS), die vom Bundesrat alle vier Jahre einen Aktionsplan Berggebiete
verlangt. Stefan Engler (mitte, GR) sprach sich im Namen der zuständigen WAK für das
Anliegen seines ehemaligen Fraktionskollegen aus. Einerseits, so Engler, brauche es
gezielte Massnahmen in den Sektorialpolitiken Finanzausgleich, Verkehr,
Fachhochschulwesen, Telekommunikation, Raumordnung, Energie, Landwirtschaft,
Umwelt sowie Natur und Landschaft, um peripheren Berggebieten neue Impulse
verleihen zu können. Er verwies dabei unter anderem auf den im November 2020
veröffentlichten «Aktionsplan Alpenraum. Vorschläge für die Ergänzung der
Regionalpolitik des Bundes» der Regierungskonferenz der Gebirgskantone, der auch als
Vorlage für den Aktionsplan des Bundes dienen solle. Andererseits müsse die
Berggebietsförderungspolitik besser institutionell in die Bundespolitik eingebunden
werden, beispielsweise durch die Ernennung einer oder eines Delegierten für
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Berggebietspolitik. 
Bundesrätin Simonetta Sommaruga zeigte sich in ihrem Votum überzeugt, den von der
Motion geforderten Aktionsplan in laufende Arbeiten der beiden Departemente UVEK
und WBF zu einer Evaluation der Berggebietspolitik integrieren zu können. Sie
beantragte deshalb die Annahme der Motion. Wie zuvor schon der Nationalrat nahm der
Ständerat den Vorstoss stillschweigend an. 38

Umweltschutz

Naturschutz

Im Dezember 2022 publizierte der Bundesrat den Bericht «Anpassung des Waldes an
den Klimawandel» in Erfüllung einer Motion von Claude Hêche (sp, JU; Mo. 19.4177),
übernommen von Stefan Engler (mitte, GR), sowie eines Postulats von Céline Vara (gp,
NE; Po. 20.3750). Das Ziel des Bundesrats in diesem Themenbereich besteht darin,
sowohl die Anpassungsfunktionen als auch die Emissionsreduktionsleistungen des
Waldes (beispielswiese die Speicherung von CO2 im Holz) zu stärken. Zudem sollen die
Wälder in der Regeneration, die sie aufgrund von klimabedingten Schäden durchlaufen
müssen, unterstützt werden. Um diese Hauptziele zu erreichen, legte der Bericht in 5
Handlungsfeldern insgesamt 19 neue Massnahmen (13 Sofortmassnahmen und 6
Prüfaufträge) fest, die bis 2030 umgesetzt werden sollen. Die Umsetzung der 13
Sofortmassnahmen könne unmittelbar beginnen, hielt der Bericht fest. Die dafür
notwendigen rechtlichen Grundlagen und der finanzielle Spielraum seien vorhanden.
Die Prüfaufträge hingegen verlangten nach weiteren Abklärungen, da es hier um
rechtliche oder finanzielle Anpassungen bestehender Regelungen gehe. Als Beispiel für
eine Sofortmassnahme wurde im Bericht die Weiterentwicklung waldbaulicher
Grundlagen und waldbaulicher Instrumente genannt. Ein Beispiel für einen Prüfauftrag
wäre derweil, zu untersuchen, wie eine zukunftsfähige Waldverjüngung sichergestellt
werden kann. 39

BERICHT
DATUM: 05.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Allgemeiner Umweltschutz

Eine im September 2022 von Marianne Maret (mitte, VS) eingereichte Motion befasste
sich mit den sogenannten per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (per- and
polyfluoroalkyl substances, PFAS). Bei den PFAS handelt es sich um organische
Verbindungen, die industriell hergestellt und in einer Vielzahl von Produkten verwendet
werden. Maret forderte den Bundesrat dazu auf, in den entsprechenden Verordnungen
PFAS-spezifische Grenzwerte festzulegen. Konkret sollen die Grenzwerte und
Bedingungen für die Entsorgung von Materialien, Konzentrationswerte zur Evaluierung
der Belastungen des Bodens und des Untergrunds sowie Grenzwerte für die Einleitung
in Gewässer festgelegt werden. Die Walliser Ständerätin begründete ihren Vorstoss mit
der Gefahr, die von diesen Stoffen ausgehe: Ein von der europäischen
Lebensmittelsicherheitsbehörde im Jahr 2020 publiziertes Gutachten habe gezeigt,
dass diese Stoffe besorgniserregender seien, als noch vor ein paar Jahren angenommen
worden war. Ausserdem sei praktisch jede Person diesen Stoffen ausgesetzt. Indem
PFAS-spezifische Grenzwerte festgelegt würden, könnten Bund und Kantone die
Umweltbelastung durch PFAS angehen und somit die Gesundheit der Bevölkerung
besser schützen. Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion.
In der Wintersession 2022 stellte Marianne Maret ihren Vorstoss dem Ständerat vor.
Umweltministerin Simonetta Sommaruga ergänzte, dass die PFAS eine grosse
Herausforderung für alle betroffenen Akteure darstellten. Insbesondere die Kantone
seien im Umgang mit den PFAS mit Problemen konfrontiert: Da es bisher keine
generellen Grenzwerte gebe, müssten derzeit bei Sanierungen – zum Beispiel von
belasteten Böden rund um Feuerlöschübungsplätze – noch aufwändig und im Einzelfall
Grenzwerte festgelegt werden. Anschliessend nahm die kleine Kammer den Vorstoss
stillschweigend an. 40
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Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Im Rahmen der Sommersession 2022 beschäftigte sich der Ständerat mit der Motion
des ehemaligen Nationalrats Giovanni Merlini (fdp, TI), die den Bundesrat beauftragen
wollte, die Verordnung über die schrittweise Einführung der Personenfreizügigkeit (VEP)
dahingehend zu ändern, dass die Nichteinhaltung des Meldeverfahrens durch
selbständige Schweizer Dienstleistungserbringende oder Schweizer Arbeitgebende
mit einer Verwaltungsstrafe und nicht mit einer Busse sanktioniert wird.
Kommissionssprecher Stefan Engler (mitte, GR) erklärte, dass die WAK-SR einstimmig
beantrage, die Motion abzulehnen. Der in der Motion vorgeschlagene Lösungsweg zur
Harmonisierung der Sanktionsverfahren über eine Verordnungsänderung sei nicht
gangbar, so die Kommission: Um das Anliegen der Motion umzusetzen, wäre eine
Anpassung des AIG nötig, was auch bereits der Bundesrat in seiner ablehnenden
Stellungnahme zur Motion betont hatte. Der Ständerat lehnte die Motion daraufhin
stillschweigend ab. 41

MOTION
DATUM: 24.03.2022
GIADA GIANOLA

Arbeitsrecht

Nachdem ihr die Motion zur Vorberatung zugewiesen worden war, beantragte die WAK-
SR knapp mit 5 zu 4 Stimmen (bei 3 Enthaltungen), die von Ständerat Hans Wicki (fdp,
NW) eingereichte Motion abzulehnen. Diese wollte den Bundesrat beauftragen, das
Arbeitsrecht so anzupassen, dass Arbeitnehmende und Arbeitgebende flexibel
Homeoffice praktizieren beziehungsweise anbieten können. Kommissionssprecher
Stefan Engler (mitte, GR) unterstütze im Rahmen der Frühjahrssession 2022 das
Argument des Bundesrates, wonach die gesetzlichen Grundlagen für die Regelung
flexibler Heimarbeit genügten. Zudem beschäftige sich die WAK-NR gleichzeitig mit
einer vom ehemaligen Nationalrat Thierry Burkart (fdp, AG; Pa.Iv. 16.484) eingereichten
parlamentarischen Initiative, die ebenfalls eine Lockerung der Bedingungen für
Heimarbeit verlangte. Die Mehrheit der ständerätlichen Kommission erachtete damit
die Anpassung der rechtlichen Grundlagen als bereits auf dem Weg. Motionär Wicki
betonte in der Debatte noch einmal, wie wichtig es sei, die rechtlichen Grundlagen an
die neuen Formen der flexiblen Arbeit anzupassen, damit Individuen und Familien ihr
Leben nach ihren Bedürfnissen gestalten können. Dennoch folgte der Ständerat dem
Antrag seiner Kommissionsmehrheit und lehnte mit 21 zu 18 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) die Motion knapp ab. Das Geschäft war somit erledigt. Die gleichzeitig
behandelte Motion Jositsch (sp, ZH; Mo. 21.3686) wurde von diesem zurückgezogen. 42

MOTION
DATUM: 17.03.2022
GIADA GIANOLA

Der Ständerat beschäftigte sich im Rahmen der Herbstsession 2022 mit der Motion der
WAK-NR zur Einhaltung der Prinzipien aus anderen, von der Schweiz nicht ratifizierten
Übereinkommen der ILO zu sozialen Mindestnormen im öffentlichen
Beschaffungswesen. Im Rahmen der Debatte betonte Kommissionssprecher Ruedi
Noser (fdp, ZH), dass bei der Auftragsvergabe situativ angeschaut werden soll, welche
sozialen Mindestnormen verlangt werden sollen – etwa auch abhängig davon, ob eine
Leistung oder Güter eingekauft werden. Zudem präzisierte Noser, dass die in den ILO-
Übereinkommen definierten Mindestnomen zuerst ins staatliche Recht aufgenommen
werden müssen, bevor sie für Unternehmen gelten. Folglich würde es einer «schwarzen
Liste» von Staaten bedürfen, in denen die Unternehmen nicht an die Regeln gebunden
sind. Die Kommissionsmehrheit empfahl die Motion deshalb zur Ablehnung. Die
Minderheitensprechenden Adèle Thorens Goumaz (gp, VD) und Stefan Engler (mitte, GR)
argumentierten, dass Schweizer Unternehmen aktuell gegenüber ausländischen
Unternehmen benachteiligt seien, da Letztere bei Vergaben nicht dieselben sozialen
Standards einhalten müssten wie die Schweizer Unternehmen aufgrund des
Arbeitsrechts. Der Ständerat folgte jedoch der Mehrheit der WAK-SR und lehnte die
Motion mit 27 zu 16 Stimmen ab. Damit ist der Vorstoss erledigt. Gleichzeitig lehnte der
Rat auch eine Motion der WAK-NR mit ähnlichem Anliegen ab (Mo. 22.3020). 43

MOTION
DATUM: 26.09.2022
GIADA GIANOLA
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Soziale Gruppen

Asylpolitik

Der Ständerat befasste sich in der Wintersession 2022 als Zweitrat mit der Frage, wie
der Bund Kantone mit Ausreisezentren an der Landesgrenze in Ausnahmesituationen
finanziell unterstützen soll. Eine Mehrheit der SPK-SR sprach sich für die unveränderte
Annahme der entsprechenden Änderung des AIG aus. Eine Minderheit Engler (mitte, GR)
erachtete es hingegen als ratsam, dem Entscheid des Nationalrats zu folgen und die
Festhaltung von Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren zu untersagen. Der
Ständerat entschied sich jedoch mit 23 zu 15 Stimmen (bei 1 Enthaltung), die im
Nationalrat beschlossene Bestimmung wieder zu streichen und bei der Fassung des
Bundesrats zu bleiben. Des Weiteren reichte Ständerat Philippe Bauer (fdp, NE) einen
Einzelantrag ein, mit dem er den Bund verpflichten wollte, sich im Rahmen einer
Tagespauschale an den Betriebskosten zur kurzfristigen Festhaltung von Personen zu
beteiligen. Dies sei jedoch nicht realistisch, entgegnete Bundesrätin Karin Keller-Sutter,
da der Vollzug des Ausländerrechts allein den Kantonen obliege. Nach Inkrafttreten der
zur Diskussion stehenden Vorlage werde der Bund die Kantone fortan allerdings auf
freiwilliger Basis in Ausnahmesituationen unterstützen können. Der Antrag Bauer
scheiterte mit 21 zu 20 Stimmen knapp und die Vorlage wurde zur Differenzbereinigung
zurück an den Nationalrat überwiesen. 44

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.2022
VIKTORIA KIPFER

Familienpolitik

Mit identischen Motionen forderten drei Parlamentarierinnen aus drei verschiedenen
Parteien nationale Präventionskampagnen gegen Gewalt (Marianne Maret, mitte, VS,
Mo. 21.4418; Jacqueline de Quattro, fdp, VD, Mo. 21.4470; Tamara Funiciello, sp, BE, Mo.
21.4471). Eingereicht worden waren die drei Vorstösse nur wenige Tage nach Publikation
eines Berichts zu Ursachen von Tötungsdelikten im häuslichen Umfeld. In ihren
Begründungen verwiesen die Motionärinnen auf weitere aktuelle Studien, die das
Ausmass von häuslicher und sexueller Gewalt in der Schweiz aufzeigten: Eine im Herbst
2021, kurz vor dem Start einer Öffentlichkeitskampagne der Frauenhäuser Schweiz und
Liechtenstein durchgeführte Umfrage von sotomo ergab, dass ein Drittel der befragten
Personen – 42 Prozent der befragten Frauen und 24 Prozent der befragten Männer –
bereits Gewalt in Paarbeziehungen erfahren hatten. Neben den vom EBG
bereitgestellten Daten, die für den Zeitraum 2009 bis 2018 alle zwei Wochen einen
durch häusliche Gewalt bedingten Todesfall verzeichneten, verwiesen die
Motionärinnen auch auf eine im Jahr 2019 durchgeführte Befragung von gfs.bern, in der
22 Prozent der befragten Frauen berichtet hatten, bereits ungewollten sexuellen
Handlungen ausgesetzt gewesen zu sein. Nationale Sensibilisierungs- und
Präventionskampagnen forderte überdies eine Petition, die bereits im Herbst 2021 im
Rahmen der Frauensession eingereicht worden war (Pet. 21.2045). 
Nachdem sich der Bundesrat für Annahme der drei Vorstösse ausgesprochen hatte,
wurden die beiden im Nationalrat eingereichten Motionen in der Frühjahrssession 2022
von Barbara Steinemann (svp, ZH) bekämpft. Die Motion der Walliser Ständerätin
Marianne Maret (mitte) passierte den Ständerat in derselben Session stillschweigend.
Die Motionen der Nationalrätinnen Jacqueline de Quattro und Tamara Funiciello
standen daraufhin in der Sondersession im Mai 2022 in der grossen Kammer zur
Diskussion, wo sie einzig von den geschlossen stimmenden Vertreterinnen und
Vertretern der SVP abgelehnt wurden. Mit 135 zu 51 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
respektive mit 129 zu 51 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) scharte sich somit auch im
Nationalrat eine komfortable Mehrheit hinter die Forderung. 45

MOTION
DATUM: 11.05.2022
MARLÈNE GERBER

Die Motion Maret (mitte, VS), die den Bund dazu aufforderte, regelmässige nationale
Präventionskampagnen gegen Gewalt zu organisieren, wurde in der Sommersession
2022 auch vom Nationalrat angenommen. Der Kommissionsminderheit folgend
plädierte beinahe die gesamte Fraktion der SVP sowie vereinzelte Vertretende der
FDP.Liberalen-Fraktion erfolglos für Ablehnung. Die Forderung der Walliser Mitte-
Ständerätin war damit die erste in einer Reihe von fast identisch lautenden Anliegen,
die zur Umsetzung an den Bundesrat überwiesen wurde. Zum Zeitpunkt der
Überweisung war neben den Motionen der beiden Nationalrätinnen De Quattro (fdp,
VD; Mo. 21.4470) und Funiciello (sp, BE; Mo. 21.4471) auch noch eine Motion der
Mehrheit der WBK-NR (Mo. 22.3011) hängig. 46

MOTION
DATUM: 16.06.2022
MARLÈNE GERBER
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Nachdem das Parlament bereits die Motion Maret (mitte, VS; Mo. 21.4418) mit der
Forderung nach Präventionskampagnen gegen Gewalt überwiesen hatte, war die
Annahme von drei Motionen aus dem Nationalrat mit derselben Forderung für den
Ständerat in der Wintersession 2022 nur noch Formsache (Mo. 21.4470; Mo. 21.4471;
Mo. 22.3011). 47

MOTION
DATUM: 12.12.2022
MARLÈNE GERBER

Nachdem das Parlament bereits die Motion Maret (mitte, VS; Mo. 21.4418) mit der
Forderung nach Präventionskampagnen gegen Gewalt überwiesen hatte, war die
Annahme einer Motion der WBK-NR (Mo. 22.3011) mit derselben Forderung sowie zwei
weiterer Motionen aus dem Nationalrat (Mo. 21.4470; Mo. 21.4471) für den Ständerat in
der Wintersession 2022 nur noch Formsache. 48

MOTION
DATUM: 12.12.2022
MARLÈNE GERBER

Menschen mit Behinderungen

In seinem Bericht in Erfüllung eines Postulats Maret (mitte, VS) ortete der Bundesrat
keinen Handlungsbedarf zur Anpassung der «Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall».
Das Postulat hatte angeregt, auch Angehörigen von erwachsenen Personen mit einer
Behinderung einen Anspruch auf Entschädigung bei Erwerbsausfall zuzusprechen, wenn
diese ihrer Erwerbstätigkeit wegen wegfallender externer Betreuungsmöglichkeiten
während der Corona-Pandemie nicht nachgehen konnten. Die Auswertung von Daten
aus 22 Kantonen habe gezeigt, dass es nur in wenigen Kantonen zu Schliessungen von
Betreuungseinrichtungen für Personen mit Behinderungen gekommen sei. Zudem
hätten bei Schliessungen der Betreuungseinrichtungen oder beim Ausfall der
betreuenden Person andere externe Betreuungslösungen gefunden werden können. Die
Angehörigen seien also nicht gezwungen gewesen, die Betreuung auf Kosten ihrer
Erwerbstätigkeit zu übernehmen. Mit dem Covid-19-Gesetz bestehe zudem die
Grundlage dafür, dass der Bundesrat in späteren Wellen der Pandemie bei
Notwendigkeit eine Entschädigung einführen könne, so der Bundesrat weiter. 49

BERICHT
DATUM: 11.06.2021
MARLÈNE GERBER

Ein Jahr nachdem der Bundesrat in Erfüllung eines Postulats Maret (mitte, VS) seinen
Bericht zur Frage der Erwerbsausfallentschädigung für Eltern und Angehörige von
Erwachsenen mit einer Behinderung vorgelegt hatte, schrieb der Ständerat das
Postulat im Rahmen der Beratung des Berichts über Motionen und Postulate der
gesetzgebenden Räte im Jahr 2021 als erfüllt ab. 50

POSTULAT
DATUM: 09.06.2022
MARLÈNE GERBER

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Ständerätin Marianne Maret (mitte, VS) forderte im März 2021 in einem Postulat vom
Bundesrat, den Bericht von 2007 über die soziale Sicherheit der Kulturschaffenden in
der Schweiz zu aktualisieren und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die
laufende Pandemie habe aufgezeigt, in welch prekärer Lage sich viele Kulturschaffende
befänden, wobei Freischaffende sowie Personen mit befristeten Anstellungen ganz
besonders betroffen seien, erörterte die Mitte-Ständerätin. Dem stimmte auch
Bundesrat Alain Berset – welcher die Annahme des Postulates beantragte – zu, wobei er
betonte, dass die Pandemie diesen Umstand nicht verursacht habe. Vielmehr liege die
Problematik im Schweizer Sozialversicherungssystem, welches nicht auf flexible
Arbeitsverhältnisse, wie sie im Kultursektor dominieren, ausgerichtet sei. Dies führe zu
einem ungenügenden Schutz der Betroffenen. In Zukunft werde es das Ziel sein, das
System der Realität der Bevölkerung anzupassen und Lücken in der Sozialversicherung
zu schliessen. Die Erarbeitung dieses Berichts würde auf dem Bericht des BFS von
Oktober 2020 basieren und würde vom BAK übernommen, wobei dieses eng mit dem
BSV und dem SECO zusammenarbeiten würde, wie es bereits 2007 der Fall gewesen sei.
Das Postulat wurde im Ständerat stillschweigend und ohne weitere Diskussionen
angenommen. 51

POSTULAT
DATUM: 18.03.2021
SARAH KUHN
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Kulturpolitik

Christian Dandrès (sp, GE) forderte im Dezember 2020 in seiner parlamentarischen
Initiative, dass die Unterstützungsmassnahmen für Freischaffende in Theater und Film
ausgebaut werden. Konkret verlangte der Sozialdemokrat, dass die Rahmenfristen für
die Beitragszeit und für den Leistungsbezug für die Betroffenen von zwei auf vier Jahre
verdoppelt werden sollen und die ersten 60 Tage der Beitragszeit bei befristeten
Stellen doppelt gezählt wird.
Der Kultursektor sei einer der am stärksten durch die Massnahmen gegen die Corona-
Pandemie betroffenen Bereichen, wie Dandrès in der Nationalratsdebatte in der
Sommersession 2021 argumentierte. Trotz der Öffnungsschritte bleibe die Zukunft der
Schweizer Kulturszene ungewiss, Planung sei quasi unmöglich. Dies werde nach Dandrès
dazu führen, dass Kulturschaffende defacto bis zu zwei Jahre nicht arbeiten könnten,
was starke Auswirkungen auf ihren Anspruch auf Arbeitslosenhilfe gehabt habe und
haben werde. Dabei sei zu betonen, dass die Situation von Freischaffenden im
Kultursektor bezüglich Arbeitslosenversicherung bereits vor Corona prekär gewesen sei,
wie bereits im Postulat Maret (mitte, VS) anerkannt wurde.
Die WBK-NR beantragte mit 16 zu 9 Stimmen, der parlamentarischen Initiative keine
Folge zu geben, da die aktuellen Unterstützungsmassnahmen bereits ausreichten und
die in der Initiative vorgeschlagenen Massnahmen zu einer Ungleichbehandlung der
verschiedenen von der Krise betroffenen Sektoren führen würde. Eine Minderheit
Piller-Carrard (sp, FR) beantragte die Annahme der Initiative, weil dadurch die prekäre
Situation der Freischaffenden in Theater und Film, welche die Pandemie ans Tageslicht
gebracht habe, dauerhaft verbessert werden könne. 
Die grosse Kammer folgte der WBK-NR und lehnte die parlamentarische Initiative mit
120 zu 69 Stimmen deutlich ab. Einzig die Fraktionen der SP und der Grünen stimmten
geschlossen für Annahme, unterstützt wurden sie von Jacqueline de Quattro (fdp, VD)
und Benjamin Roduit (mitte, VS). 52

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2021
SARAH KUHN

Medien

Medien

Am 1. Juni beriet der Ständerat die Differenzen zum Nationalrat beim
«Massnahmenpaket zugunsten der Medien». Zu Beginn der Sitzung kamen die
Einschränkungen zur Sprache, welche der Nationalrat der SRG im Online-Angebot
auferlegen wollte. Sowohl Kommissionssprecher KVF-SR Engler (mitte, GR) als auch
Bundesrätin Sommaruga empfahlen dem Rat, diese abzulehnen. Das bereits mehrfach
aufgeführte Argument, solche Einschränkungen würden bereits mittels Konzessionen
geregelt und seien daher im Gesetz überflüssig, kam hier erneut zu tragen und
vermochte den Ständerat zu überzeugen. Er folgte somit seiner Kommission und der
Bundesrätin, die Differenz blieb bestehen.
Eine weitere Differenz blieb bestehen, indem der Ständerat seiner Kommission folgend
darauf beharrte, die Höhe der Gebührenanteile für konzessionierte TV- und
Radioveranstalter bei acht Prozent festzulegen, während der Nationalrat hier sechs bis
acht Prozent gefordert hatte.
Etwas nähergerückt ist eine Lösung bezüglich der Frage nach der Unterstützung von
Aus- und Weiterbildungsangeboten für Journalistinnen und Journalisten. Hier
entschied sich der Ständerat für den Kompromissvorschlag der Kommissionsmehrheit,
all jene Angebote zu unterstützen, welche einem akademischen Abschluss entsprächen
und branchenweit anerkannt seien. Auch Sommaruga unterstützte den Vorschlag:
Wichtig sei das Resultat und die Qualität der Ausbildung, nicht der Ort. Wie vom
Nationalrat gefordert können somit alle Ausbildungsstätten, also etwa auch
verlagsabhängige, von Geldern profitieren. Neu hinzugekommen vom Ständerat war,
dass die Ausbildung der Tertiärstufe B entsprechen müsse.
Als die Online-Medien zur Sprache kamen, entwickelte sich die Beratung zu einer
Grundsatzdebatte. Ruedi Noser (fdp, ZH) fragte, was denn das überhaupt sei, ein
«Online-Medium». Egal ob Print, Radio, Fernsehen oder eben online, es sei doch heute
alles dasselbe, denn Inhalte würden stets von Redaktionen produziert und dabei spiele
es keine Rolle, ob eine Redaktion nun Online-Inhalte oder Print-Inhalte schreibe,
bedient würden alle Kanäle. Noser sah also den Sinn in einer separaten Förderung nicht
und beantragte, die Online-Hilfe gleich ganz aus dem Paket zu streichen, auch aus
Angst, bei einem Referendum gegen das Paket könnte sich dieser Punkt als
Schwachstelle erweisen. Mehrere Ratsmitglieder und schliesslich Bundesrätin
Sommaruga widersprachen Nosers Argumentation. Sommaruga verwies darauf, dass ja
auch Radio und Fernsehen via das separate RTVG geregelt seien. Die Notwendigkeit der
Online-Medien-Förderung erklärte sie ferner damit, dass eine Zeitung beispielsweise

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.06.2021
CHRISTIAN GSTEIGER
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für abonnierte Printausgaben von der Zustellermässigung profitieren könne, nicht aber
Unterstützung erhalte, wenn jemand das Angebot nur digital abonniert habe. Es
brauche also beides, damit die Medienförderung ganzheitlich funktioniere, auch, weil
es Angebote gebe, die rein digital seien. Schliesslich lehnte der Ständerat Nosers
Einwand mit 28 zu 16 Stimmen ab und stimmte einem auch von Sommaruga
unterstützten Minderheitenantrag zu, der vorsah, die Onlinemedien mit 70 Prozent
ihres anrechenbaren Umsatzes zu unterstützen. Hier kam der Ständerat, welcher
ursprünglich 80 Prozent forderte, den vom Nationalrat geforderten 60 Prozent
entgegen. Allerdings erachtete der Ständerat die vom Nationalrat geforderte
Unterstützungsdauer von fünf Jahren als zu kurz und beharrte auf einer Dauer von zehn
Jahren. Zudem wollte der Ständerat nicht, dass auch Startups von Hilfsangeboten
profitieren können, wie dies der Nationalrat in der Frühjahressession gefordert hatte,
sondern nur bestehende Angebote Unterstützung erhalten sollen. Damit ging das
Geschäft zurück an den Nationalrat. 53

Radio und Fernsehen

Im Namen der Kommission empfahl KVF-SR-Präsident Engler (mitte, GR) in der
Sommersession 2021 dem Ständerat die Motion der WAK-NR «RTVG-Abgabe.
Abschaffung der Mehrfachbesteuerung von Arbeitsgemeinschaften» zur Ablehnung.
Den drei gleichlautenden parlamentarischen Initiativen 19.411, 19.412 und 19.413
beantragte die Kommission, keine Folge zu geben respektive deren Abschreibung. Diese
fast identischen Anliegen seien im vergangenen Jahr bereits im Rahmen des
Medienförderungspakets behandelt und damit erfüllt worden, per 1. Januar 2021 traten
sie in Kraft. Auch der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung. Der Ständerat
folgte den Empfehlungen diskussionslos. 54

MOTION
DATUM: 01.06.2021
CHRISTIAN GSTEIGER

Presse

Durant la session d'hiver, le Conseil des Etats a accepté de classer l'initiative
parlementaire Engler, adhérant à la proposition de sa commission (CTT-CE). Alors que
l'initiative parlementaire avait été déposée en 2018, ses requêtes ont été prises en
compte dans le cadre du train de mesures en faveur des médias, ne la rendant ainsi
plus nécessaire à l'heure actuelle. 55

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
MATHIAS BUCHWALDER
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